
 
 

STADT CREUßEN 
 

NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE 
SITZUNG DES STADTRATES CREUßEN 

 

 
Sitzungsdatum: Montag, 05.07.2021 
Beginn: 18:00 Uhr 
Ende 21:50 Uhr  
Ort: Mehrzweckhalle Creußen  

 

 
ANWESENHEITSLISTE 

Erster Bürgermeister 

Dannhäußer, Martin    

Mitglieder des Stadtrates 

Busch, Harald    
Freiberger, Georg    
König-Zeußel, Willibald    
Lautner, Werner   bis TOP 83., ab TOP 85. 
Meyer, Stefan    
Nols, Raimund   bis TOP 83., ab TOP 85. 
Ohlraun, Bernhard    
Preißinger, Petra   ab TOP 82. A 2. Nr. 05 
Raimund, Maximilian    
Schmidt, Toni   bis TOP 83. A 3. Nr. 09, ab TOP 83. A 3. Nr. 11  
Sendelbeck, Elke    
Stapelfeld, Claudia    
Tauber, Mario    
Theisinger, Oliver    

 
Abwesende und entschuldigte Personen: 

Mitglieder des Stadtrates 

Hauenstein, Rainer    
van de Gabel-Rüppel, Renate    

Schriftführer 

Küffner, Gerhard    
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TAGESORDNUNG 

 
Öffentliche Sitzung 

 
  Bürgersprechzeit 
  

81. Bericht des Bürgermeisters und ggf. Bekanntgabe von Beschlüssen aus der letzten 
nichtöffentlichen Sitzung; 

  

82. Vollzug Baugesetzbuch (BauGB); Aufstellung Bebauungsplan mit Grünordnungs-
plan Gewerbegebiet "OBERM BRUNNEN" in Neuenreuth; Abwägung der Stellung-
nahmen im Zuge der erneuten Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung; Fassung 
Satzungsbeschluss; 

  

83. Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); Aufstellung Bebauungsplan mit integrier-
ter Grünordnung allgemeines Wohngebiet "KAPELLENBERG"; Abwägung der Stel-
lungnahmen im Zuge §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB; Fassung Billigungs- und 
Auslegungsbeschluss; 

  

84. Bauleitplanung Gemeinde Speichersdorf; Aufstellung vorhabenbezogener Bebau-
ungsplan Nr. 54 "SO-Bürgersolarpark Speichersdorf“; Beteiligung als Behörde oder 
sonstiger Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB; 

  

85. Anfragen und Bekanntgaben am Ende der öffentlichen Sitzung; 
  

 
Nichtöffentliche Sitzung 
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Erster Bürgermeister Martin Dannhäußer eröffnet um 18:00 Uhr die Sitzung des Stadtrates 
Creußen, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung des Stadtrates 
Creußen fest. Gegen die Tagesordnung werden keine Einwendungen erhoben. 
 
 

ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
 

Bürgersprechzeit  
 

Es liegen keine Anmeldungen vor. 
 
81. Bericht des Bürgermeisters und ggf. Bekanntgabe von Beschlüssen aus der 

letzten nichtöffentlichen Sitzung; 
 
 

➢ Hinweis, dass entsprechend der Handlungsempfehlung des Bayerisches Staatsmi-
nisterium des Innern, für Sport und Integration die Räte, auch Geimpfte und Genes-
sende, vor den Sitzungen zum Schutz aller teilnehmenden Ratsmitglieder an der 
freiwilligen Testung teilnehmen mögen; 

➢ Bekanntgabe, dass das Schnelltestzentrum in der Mehrzweckhalle Creußen aufge-
löst wurde. Hierzu ergeht ein Dank an die Helfer vor Ort (HvO) Creußen, dem Bay-
er. Roten Kreuz und an die Brunnenapotheke Creußen. Corona Schnelltest werden 
weiterhin bei der Keller'sche Apotheke und der Brunnen-Apotheke in Creußen an-
geboten; 

➢ Bekanntgabe E-Mail Landratsamt Bayreuth, dass bis Mitte Juli 2021 noch 5.000 
Termine an den Impfzentren für Personen ab dem 16. Lebensjahr frei sind; 

➢ Bekanntgabe, dass die Stadt Creußen als Fairtrade-Town eine Sammelstelle für al-
te Handys und Smartphones eingerichtet hat. Zur Einhaltung des Datenschutzes 
werden die Daten durch die DEKRA gelöscht und dann zur Verwertung abgegeben. 
Die Box wird im Bürgerbüro der Verwaltung aufgestellt; 

➢ Bekanntgabe, dass das Bürgerbüro der Verwaltungsgemeinschaft Creußen wieder 
ab dem 05.07.2021 geöffnet hat. Terminabsprachen sind weiterhin möglich; 

➢ Bekanntgabe der herzlichen Grüße des 1. Bürgermeisters der Partnerstadt Greu-
ßen/Thüringen, Herr René Hartnauer. Nach der freiwilligen Neugliederung hat sich 
zum 01.01.2021 die Landgemeinde Stadt Greußen gebildet. Mit Inkrafttreten der 
Neugliederung Landgemeinde Stadt Greußen wurden alle bisherigen Bürgermeister 
/die bisherige Bürgermeisterin in den vorzeitigen Ruhestand versetzt. 1. Bürger-
meister René Hartnauer ist übergangsweise kommissarisch als Beauftragter der 
Landgemeinde Stadt Greußen bis zum Amtsantritt eines neu gewählten Bürger-
meisters tätig und hat sich als Bürgermeister nicht mehr zur Wahl gestellt; 

➢ Bekanntgabe, dass die Tagespflege im Diakoniehaus Creußen ab 02.08.2021 öff-
net. Es findet hierzu am 07.07.2021 von 13:30 Uhr bis 16:30 Uhr ein Infonachmittag 
an der Tagespflege im Diakoniehaus statt; 

➢ Bekanntgabe, dass anlässlich seines 75-jährigen Jubiläums des Posaunenchors 
Creußen am 10.07.2021 um 19:30 Uhr eine Serenade am Zimmerplatz in Creußen 
stattfindet; 

➢ Bekanntgabe, dass der 23. Internationale Töpfermarkt am 11.07.2021 von 10:00 
Uhr bis 18:00 Uhr auf dem Marktplatz in Creußen stattfindet; 

➢ Bekanntgabe, dass die mobile Eisdiele Faldon aus Bayreuth am 07.07.2021 von 
14:00 Uhr bis 15:00 Uhr auf den Zimmerplatz in Creußen und von 15:30 Uhr bis 
16:30 Uhr auf den Dorfplatz in Seidwitz kommt; 

➢ Bekanntgabe Einladung Schützenverein Haidhof zur Jahreshauptversammlung mit 
anschließender Königsfeier am 16.07.2021 um 18:30 Uhr im Schützenheim Haid-
hof; 
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➢ Bekanntgabe, dass sich mit Einführung des Umweltmanagementsystems die Be-

triebe Metrik Sondermaschinen e. K., Creußen, und der Firma HADER GmbH, 
Creußen, um eine nachhaltige Unternehmensentwicklung verdient gemacht haben. 
Darum wurden sie anlässlich einer Feierstunde im Landratsamt Bayreuth am 
30.06.2021 mit einer vom bayerischen Staatsminister für Umwelt- und Verbrauch-
schutz, Thorsten Glauber, unterzeichneten Urkunde gewürdigt; 

➢ Es wird auf die Broschüre über das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept 
der Stadt Creußen -ISEK- im Mitteilungsblatt hingewiesen; 

➢ Bekanntgabe Einladung zur Sondersitzung des Creußener Stadtrates am 
23.07.2021 um 19:00 Uhr in der Mehrzweckhalle wegen Verabschiedung der im 
Jahre 2020 ausgeschiedenen Stadträtinnen und Stadträte; 

➢ Die nächste Sitzung des Stadtrates Creußen findet am 26.07.2021 statt; 
➢ Die nächste Sitzung des Bau- und Umweltausschusses findet am 06.07.2021 statt. 

 
82. Vollzug Baugesetzbuch (BauGB); Aufstellung Bebauungsplan mit Grünord-

nungsplan Gewerbegebiet "OBERM BRUNNEN" in Neuenreuth; Abwägung 
der Stellungnahmen im Zuge der erneuten Öffentlichkeits- und Behördenbe-
teiligung; Fassung Satzungsbeschluss; 

 

Beschluss: 

Der Stadtrat nimmt Kenntnis vom Inhalt der Beschlussvorlage der Verwaltung vom 
02.07.2021 und vom Inhalt der durch das Ingenieurbüro RENNER + HARTMANN CON-
SULT GmbH, Amberg, vorgelegten Abwägungsvorschläge vom 02.07.2021. Es wird zur 
Kenntnis genommen, dass die erneute Beteiligung der Öffentlichkeit (§§ 3 Abs. 2 und 4a 
Abs. 3 BauGB) nach Bekanntmachung im Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft 
Creußen vom April 2021, Ausgabe 6, in der Zeit vom 19.04.2021 bis einschließlich 
05.05.2021 durchgeführt wurde. Den Nachbargemeinden, Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange wurden mit E-Mail vom 15.04.2021 Gelegenheit zur Stellungnahme 
zu der Bauleitplanung bis zum 05.05.2021 gegeben (§§ 4 Abs. 2 und 4a Abs. 3 BauGB). 
 
A.  Abwägung Stellungnahmen Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 

öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 4a Abs. 3 BauGB) 
 
A 1. Folgende Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange haben Stellung-

nahmen abgegeben. Die Stellungnahmen dienen der Kenntnisnahme – eine 
Änderung der Planung bzw. der Texte ist nicht veranlasst: 

 
01. Stellungnahme PLEDOC GmbH, Essen, vom 19.04.2021; 
  

.. die von uns verwalteten Versorgungsanlagen sind nicht betroffen. 
 

02. Stellungnahme Landratsamt Bayreuth, FB 45 – Immissionsschutz, vom 22.04.2021; 
 

Keine Äußerung. 
 

03. Stellungnahme Vodafone GmbH /Vodafone Kabel Deutschland GmbH, Nürnberg, vom 

28.04.2021; 
 

Macht keine Einwände gelten gegen den B-Plan und die Ausgleichsfläche. 
 
Beschluss: 
Der Stadtrat der Stadt Creußen nimmt Kenntnis vom Eingang der Stellungnahmen 
01. bis 03. Es bestehen keine Einwände. Ein Konflikt mit der Bauleitplanung bzw. 
den Festsetzungen des Bebauungsplans liegt nicht vor. 
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Ja 14 Nein 0 

 
A 2. Folgende Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange haben zu be-

rücksichtigende Stellungnahmen abgegeben:  
 
04. Stellungnahme Deutsche Telekom Technik GmbH, Bayreuth, vom 29.04.2021; 
  

Mit Schreiben vom 11.12.2018 haben wir bereits zum Bebauungsplan für das Ge-
werbegebiet „Oberm Brunnen“, Neuenreuth, Stellung genommen. Diese Stellung-
nahme gilt unverändert weiter. 

 
 Abwägung: 

Die bisher vorgebrachten Einwände wurden in der Sitzung des Stadtrates am 
30.11.2020 ordnungsgemäß abgewogen. Eine weitere Behandlung ist deshalb nicht 
angezeigt. 
 
Beschluss: 
Der Abwägung wird zugestimmt. 
 
Ja 14 Nein 0 

 
05. Stellungnahme Regierung von Oberfranken, Sachgebiet 32, Bayreuth, vom 

26.05.2021; 
 
Zum o.g. Bebauungsplanentwurf ist aus Sicht des SG 32 Folgendes anzumerken: 
Die verbindlichen Festsetzungen durch Text (Ziffer 4) auf dem Bebauungsplan stim-
men hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung nicht mit den gesondert beigefügten 
verbindlichen Festsetzungen durch Text (Anlage B?) überein. Der Zusatz „Weiterhin 
zulässig sind bauliche Anlagen, soweit sie zur Erweiterung, Änderung oder Erneue-
rung des bestehenden Betriebes (Asphaltmischanlage) dienen“ sollte auch auf dem 
Bebauungsplan unter Ziffer 4 nach GE-Gewerbegebiet ergänzt werden. 
 
Abwägung: 
Die Art der baulichen Nutzung ist sowohl auf dem Bebauungsplan als auch in den 
Verbindlichen Festsetzungen durch Text als Gewerbegebiet (GE) festgesetzt. Ledig-
lich die Bezeichnung „Anlage B“ ist falsch dargestellt. Dies wird in der Endfassung 
abgeändert auf „Anlage 4 Nr.1“. Die gewünschte Ergänzung erfolgt zudem unter Zif-
fer 4. Somit wird dem Einwand Rechnung getragen. 
 
Die Bebauungsplanbegründung ist nach wie vor insbesondere hinsichtlich der Aus-
sagen zur Notwendigkeit der Flächeninanspruchnahme äußerst kurz gehalten. Die in 
der Abwägungsentscheidung der Stadt Creußen (Beschlussbuchauszug vom 
30.11.2020) angekündigte ergänzende Begründung zur Erforderlichkeit der Planung 
ist nicht erkennbar. Die Bebauungsplanbegründung enthält insgesamt nur sechs Sei-
ten. Der Verweis im Abwägungsbeschluss auf die Seiten 10 und 11 der Begründung 
ist nicht nachvollziehbar. 
 
Abwägung: 
Aus Sicht der Stadt Creußen wurde die Begründung unter Nummer 4.1 und 4.2 in ei-
nem ausreichenden Umfang dargestellt. Es wurden sowohl die Nachfrage, die Flä-
chenaufstellungen, die möglichen Reserveflächen und auch detaillierte Aufstellungen 
zu Bedarf und verfügbaren Flächen aufgeführt.  Ein Konflikt liegt aus Sicht der Stadt 
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Creußen nicht vor. Die Seiten 10 und 11 bezogen sich auf den Entwurfsstand. Im ak-
tuellen Entwurf handelt es sich um die Seiten 2 und 3. 
 
Beschluss: 
Der Abwägung wird zugestimmt. 
 
Ja 14 Nein 1 

 
06. Stellungnahme Eisenbahn-Bundesamt, Nürnberg, vom 19.04.2021; 

 
Die Belange des Eisenbahn- Bundesamtes werden von den Planungen für das Ge-
werbegebiet „Oberm Brunnen“ in Neuenreuth berührt, da die nächst gelegene Bahn-
anlage, die Bahnstrecke 5001, Schnabelwaid – Bayreuth, in einer Entfernung von 
rund 50 m nördlich davon vorbeiführt. In der Auslegungsunterlage „Textliche Hinwei-
se/Begründung“ führen sie unter der Ziffer 5.6 „Bahnanlagen“ aus, dass Ansprüche 
gegen die Deutsche Bahn AG aus dem gewöhnlichen Betrieb der Eisenbahn ausge-
schlossen sind und sich daraus ergebende Immissionen entschädigungslos hinzu-
nehmen oder auf eigen Kosten geeignete Schutzmaßnahmen vorzusehen sind.  
 
Unter Beachtung dieses Aspektes bestehen gegen die Aufstellung des qualifizierten 
Bebauungs- und Grünordnungsplanes für das Gewerbegebiet „Oberm Brunnen“ 
Neuenreuth der Stadt Creußen von Seiten des Eisenbahn-Bundesamtes keine Be-
denken. 
 
Abwägung: 
Da keine Bedenken erhoben werden ist keine weitere Abwägung erforderlich. 
 
Auch die festgesetzte Ausgleichsfläche befindet sich rund 450 m von der nächstge-
legenen Bahnanlage entfernt, so dass auch hier keine Bedenken bestehen. 
 
Abwägung: 
Auch zu den Ausgleichsflächen bestehen keine Bedenken. Eine Abwägung ist nicht 
erforderlich. 
 
Im Übrigen ist sicherzustellen, dass bei der Realisierung der Planung und der späte-
ren Umsetzung weder die Substanz der benachbarten Eisenbahnbetriebsanlagen 
noch der darauf stattfindende Eisenbahnverkehr gefährdet wird. 
 
Abwägung: 
Der Hinweis wird berücksichtigt. 
 
Sofern dies nicht ohnehin veranlasst worden sein sollte, wird die Beteiligung der Inf-
rastrukturbetreiberin DB Netz AG als Trägerin öffentlicher Belange über die Deutsche 
Bahn AG, DB Immobilien, Barthstraße 12, 80339 München, empfohlen. Denn das Ei-
senbahn- Bundesamt prüft nicht die Vereinbarkeit Ihrer Planungen aus Sicht der Be-
treiber der Eisenbahnbetriebsanlagen. 
 
Abwägung: 
Die DB Immobilien wurde bereits im Verfahren beteiligt. Laut Stellungnahme vom 
03.01.2020 liegt kein Konflikt mit der Planung, bei Einhaltung der Auflagen, vor. 
 
Beschluss: 
Der Abwägung wird zugestimmt. 
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Ja 15 Nein 0 
 

07. Stellungnahme Wasserwirtschaftsamt Hof, vom 26.04.2021; 
 

Zu o.g. Bauleitplanverfahren verweisen wir auf unsere Stellungnahme 1-4622-BT-
10409/2018 vom 21.12.2018, insbesondere Nr. 4. 
 
Gemäß Abwägungsbeschluss der Stadt Creußen wird vom Bauwerber gefordert, im 
Bauantrag ein entsprechendes Gutachten zur Bewertung der Hochwassergefahr bei-
zulegen. Dieser Passus sollte unseres Erachtens in die textlichen Festsetzungen 
aufgenommen werden 
 
Abwägung: 
Dieser Forderung wird zugestimmt und dieser Passus mit in die Textlichen Festset-
zungen unter Punkt 8.2 aufgenommen. Ein Konflikt mit der Planung liegt somit nicht 
vor. 
 
Beschluss: 
Der Abwägung wird zugestimmt. 
 
Ja 15 Nein 0 
 

08. Stellungnahme Die Autobahn Nordbayern, Die Autobahn GmbH des Bundes, 
vom 03.05.2021; 
 
Das Planungsgebiet für den im Betreff genannten Bebauungs- und Grünordnungs-
plan „Oberm Brunnen“, liegt mindestens 320 m östlich von der Trasse der Bundesau-
tobahn A9 entfernt. 
 
Abwägung: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Ausführungen der erneuten Auslegung wurden seitens der Autobahn GmbH zur 
Kenntnis genommen. Weitere Auflagen und Hinweise bestehen derzeit nicht. Es darf 
jedoch auf die Stellungnahme der Autobahndirektion Nordbayern- jetzt Autobahn 
GmbH- vom 16.11.2018 hingewiesen werden, die nach wie vor zu berücksichtigen 
ist. 
 
Abwägung: 
Die Stellungnahme vom 16.11.18 war grundsätzlich ohne Einwände. Die geforderten 
Auflagen wurden laut Beschluss vom 30.11.20 vollumfänglich in die Verbindlichen 
Festsetzungen aufgenommen und den Belangen somit Rechnung getragen. Ein Kon-
flikt mit der Planung besteht somit nicht. 

 
Beschluss: 
Der Abwägung wird zugestimmt. 
 
Ja 15 Nein 0 
 

09. Stellungnahme Staatliches Bauamt Bayreuth, vom 05.05.2021; 
 

Keine Einwendungen. 



Sitzung des Stadtrates Creußen vom 05.07.2021  Seite 8 von 59 
 

 
 
Hinweis Immissionen: 
Wir weisen darauf hin, dass wir Entschädigungsansprüche gegen den Baulastträger 
der Bundesstraße wegen der von der B 2 ausgehenden Immissionen ausdrücklich 
ausschließen.  
 
Abwägung: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
Beschluss: 
Der Abwägung wird zugestimmt. 
 
Ja 15 Nein 0 

 
10. Stellungnahme Zweckverband zur Wasserversorgung der „Creußener Gruppe“, 

Creußen, vom 14.05.2021; 
 

Für Gewerbebetriebe mit erhöhtem Trinkwasserbedarf (z.B. Brauerei, Schlachthöfe 
etc.) ist die Versorgung, aufgrund der bestehenden Zuleitung, nicht ausreichend ge-
währleistet. Auch bei einem evtl. Notverbund zu den Stadtwerken Bayreuth kann 
Großverbrauchern die benötigte Wassermenge nicht in ausreichender Form zur Ver-
fügung gestellt werden. In Bezug auf die Löschwasserversorgung wurde bereits auf 
die Problematik hingewiesen. 
 
Abwägung: 
Im Zuge des Grundstücksverkaufs bzw. bei der Bauantragsstellung ist zu prüfen ob 
für die Ansiedlung des entsprechenden Betriebes die Wasserversorgung sicherge-
stellt werden kann. 
 
Bezüglich der Löschwasserversorgung ist laut Abwägungsbeschluss vom 30.11.20 
bei der Einzelprüfung der geplanten Betriebe über die Notwendigkeit weiterer 
Löschwasser Zisternen zu entscheiden.  

 
Beschluss: 
Der Abwägung wird zugestimmt. 
 
Ja 15 Nein 0 
 

11. Stellungnahme Landratsamt Bayreuth vom 20.05.2021; 
 
I. Baurecht: 
In oben bezeichneter Angelegenheit verweisen wir zunächst auf unsere letztmaligen 
Stellungnahmen vom 21.12.2018 (Herr Zapf, FB41-483/2015) und vom 04.09.2019 
(Herr Böhm, FB41-483/2015). Darüber hinaus nehmen wir nochmals Bezug auf die 
bislang in diesem Verfahren übersandten Schriftstücke/Stellungnahmen der Regie-
rung von Oberfranken vom 02.11.2017 (32-4622.b07-3/2017) und des Bayerischen 
Landtagsamtes vom 13.04.2018 (EB.2076.17). 

 
1) Gemäß unserer o. g.  Stellungnahme vom 21.12.2018 wurde das Gebiet 1 in der 

Planzeichnung entsprechend um eine Nutzungsschablone ergänzt. Allerdings 
sollte weiterhin (z. B. in den Unterlagen unter Nr. 4 „Verbindliche Festsetzungen 
durch Text“, Punkt 2.3 „Baufeld“) nachstehender Hinweis noch mit aufgenommen 
werden: 
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„Weiterhin sind im Gebiet 1 – Parzelle 1 bauliche Anlagen, soweit sie zur Erweite-
rung, Änderung oder Erneuerung des bestehenden Betriebs (Asphaltmischanlage) 
dienen zulässig“ 
 
Abwägung: 
Der entsprechende Hinweis wird berücksichtigt und dem Einwand somit Rechnung 
getragen. Ein Konflikt ist somit nicht gegeben. 
 
2) Mögliche Betriebsleiterwohnungen wurden im Gebiet 2 (wie unsererseits empfoh-

len) unter Nr. 4 „Verbindliche Festsetzungen durch Text“ Punkt Nr. 5 „Immissi-
onsschutz“ – Anmerkungen zu Wohnungen, ausgeschlossen bzw. für nicht zu-
lässig erklärt. Insoweit wurde unserem Anliegen Rechnung getragen. 

 
Abwägung: 
Keine Abwägung erforderlich da kein Konflikt mit der Planung. 
 
3) Gleichzeitig wurden neue Planunterlagen, insbesondere Bebauungsplan, zeich-

nerische und textliche Festsetzungen sowie die Begründung, wie gefordert ge-
trennt bzw. aufgeteilt. Daraus ergibt sich eine bessere Übersichtlichkeit und eine 
schnellere Zuordnung der einzelnen Bestandteile. Diesbezüglich ergeben sich 
keine Einwendungen. 

 
Abwägung: 
Keine Abwägung erforderlich da kein Konflikt mit der Planung. 
 
4) Aus dem Beschlussbuchauszug des Stadtrates Creußen vom 30.11.2020 (zur 

Stellungnahme Baurecht vom 21.12.2018) ergibt sich, dass die Erforderlichkeit 
der Planung nochmals besonders begründet werden soll. An dieser Stelle wird 
auf die neuen Seiten 10 und 11 der Planunterlagen verwiesen. Allerdings fiel auf, 
dass die Begründung lediglich 6 Seiten aufweist. Die angeblich zusätzlichen Zei-
len oder Worte zur Erforderlichkeit können hier nicht nachvollzogen werden. 

 
Abwägung: 
Der Hinweis auf die Seiten 10 und 11 bezog sich auf den Bebauungsplanentwurf, der 
dem bis dahin durchgeführtes Verfahren, beilag. Im nun vorliegenden Entwurf ist dies 
auf den Seiten 2 und 3 dargestellt. Die ergänzte und geänderte Darstellung der Er-
forderlichkeit erfolgte aus Sicht der Stadt Creußen in ausreichendem Umfang. Alle 
geforderten Angaben zu Bedarf, Reserveflächen, Erforderlichkeit und verfügbare wei-
tere Flächen sind in der Begründung enthalten. Ein Konflikt ergibt sich somit nicht. 
 
5) Unserem Kenntnisstand zufolge ist die Grundstückseigentümerin der Fl.-Nr. 312 

und 326 immer noch nicht bereit die entsprechenden Grundstücke zu veräußern. 
Diesbezüglich möchten wir nochmals darauf hinweisen, dass insbesondere ge-
nau zu dokumentieren ist, welche gewichtigen Gründe nach Auffassung der 
Stadt Creußen eine Ausweisung der Gewerbeflächen trotz allgemein bekannt 
fehlender Verkaufsbereitschaft der Grundstückseigentümerin rechtfertigen. Allein 
der fehlende Flächenbedarf ist grundsätzlich nicht ausreichend. 
 
Ggf. könnte hier Bezug auf die entsprechende Rechtsverbindlichkeit und geneh-
migte Änderung des Flächennutzungsplanes genommen werden, bei der die Flä-
chen bereits als „Gewerbliche Baufläche“ (für eine zukünftige Bebauung) hinter-
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legt wurden. Über solch eine „Einstufung/Belastung“ seines jeweiligen Grund-
stücks muss sich in der Regel jeder Grundstückseigentümer bewusst sein. 

 
Abwägung: 
Die Stadt Creußen ist nach wie vor interessiert die überplanten Grundstücke zu er-
werben. Die Anlagen für die Abwasserbeseitigung wurden vor Jahren bereits erstellt. 
Die Dimensionierung der Anlagen erfolgte auch auf Grundlage des geltenden Flä-
chennutzungsplanes. Ein weiterer Grund ist die leistungsfähige, bereits bestehende, 
überörtliche Verkehrserschließung (GVS, B2 und Anschluss A 9). Ein triftiger Grund 
ist zudem die bereits vorhandene Asphaltmischanlage, die eine Anbindung weiterer 
Gewerbeflächen erleichtert. 
 
6) Das Gebiet 2 ist in mehrere Parzellen aufgeteilt. Zudem wird die Parzelle 1 durch 

die gemeinsame Zufahrt von den anderen Bereichen/Parzellen abgetrennt. An 
dieser Stelle ist zu überlegen, ob die Parzelle 1 (Gebiet 2) nicht eigenständig ge-
nerell als „Gebiet 2“ festgelegt und alle anderen, östlichen Bereiche entspre-
chend als Gebiet 3 mit Parzelle 1,2 und 3 ausgewiesen werden sollte. 

 
Abwägung: 
Das Gebiet 2 wurde so festgelegt, da es sich hierbei um neue, bisher nicht bebaute 
Parzellen handelt. Das Gebiet 1 ist bereits bebaut und als Bestand bezeichnet. Die 
Darstellungen bleiben dem entsprechend erhalten. 
 
7) Sinn und Zweck der überwiegend vertikalen, gestrichelten Linien 1,2,3 und 4 

können nicht nachvollzogen werden. Zudem sind diese Linien innerhalb der 
zeichnerischen Feststellung nicht dargestellt. Dies wäre zu ergänzen. 

 
Abwägung: 
Bei dieser Darstellung handelt es sich um Schnittführungen für den Anhang 1, Ge-
ländeschnitte, zum Bebauungsplan. Die Zeichnerischen Festsetzungen werden er-
gänzt. 
 
8) Die Baugrenzen (im Gebiet 2 – Parzellen 2, 3 und 4) sollten einzeln pro Parzelle 

genau festgelegt werden. Somit können ggf. spätere Streitigkeiten hinsichtlich 
der Abstandsflächen oder der Bebauung vermieden werden. Nach den derzeiti-
gen Planungen wäre evtl. sogar eine geschlossene Bauweise über alle drei Par-
zellen hinweg (im Gebiet 2) möglich. Dies sollte vermieden und die Baugrenzen 
pro Parzelle definiert werden  

 
Abwägung: 
Dem Einwand wird Rechnung getragen und die entsprechenden Baugrenzen geän-
dert. Somit besteht kein Konflikt mehr mit der Planung. 
 
9) Im östlichen Gebiet 2 fehlt zudem die zeichnerische Darstellung für die einzelnen 

Parzellen. Die jeweiligen Parzellen (nur im Gebiet 2, da dort mehrere vorhanden 
sind) durch eine entsprechende zeichnerische Darstellung festzulegen.  

 
Abwägung: 
Die geplanten Parzellen sind mit einer gestrichelten Linie, die auch in den Hinweisen 
durch Planzeichen dargestellt ist, versehen. Zwischen den Parzellen 3 und 4 ent-
spricht diese Grenze der bereits vermarkten Grenze. Die Darstellungen sind somit 
eindeutig. 
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10) Die im Bebauungsplan unter Nr. 4 getroffenen „Verbindlichen Festsetzungen 

durch Text“, stimmen teilweise nicht mit den in der Planzeichnung dargestellten 
Nutzungsschablonen überein. Dies wäre nochmals zu prüfen. Evtl. sollten die 
Nutzungsschablonen um die Unterscheidung „Werkhallen“ und „Bürobauten“ er-
gänzt werden. Gleichzeitig wären innerhalb der Planunterlagen die schriftlichen 
Ausführungen unter Nr. 4 „Verbindliche Festsetzungen durch Text“ entsprechend 
anzupassen. 

 
Abwägung: 
Die Darstellungen stimmen nach Prüfung überein. Lediglich die Nutzungsschablonen 
werden zur Klarstellung ergänzt. Dem Einwand wird somit Rechnung getragen.  
 
11) Ggf. sollte die Dachneigung jeweils für „Satteldach“ und „Pultdach“ genau festge-

legt bzw. definiert werden. 
 
Abwägung: 
Durch die Festsetzung von max. Firsthöhen und Wandhöhen ist nicht zwingend die 
Festsetzung verschiedener Dachneigungen für die unterschiedlichen Dachformen er-
forderlich. Wichtig ist die max. Firsthöhe. Die Festsetzung bleibt erhalten. Es gibt kei-
nen Konflikt mit der Planung.   

 
II. Sonstiges: 
Alle anderen Fachstellen am Landratsamt Bayreuth (z. B. FB 43-Wasserrecht, FB 
45-Naturschutz etc.) wurden entweder direkt durch das beauftragte Ing.-Büro Renner 
+ Hartmann beteiligt oder haben bereits im Rahmen der letztmaligen der Behörden-
beteiligung keine Bedenken vorgetragen. Deshalb werden mit diesem Schreiben 
ausschließlich bauplanungsrechtliche Belange angesprochen und mitgeteilt. 

 
Sobald diese Bauleitplanung Rechtskraft erlangt, bitten wir darum, 

 

• sowohl uns als auch der Regierung vom Oberfranken jeweils eine ausgefertigte 
Fassung der Planzeichnung und der Begründung einschl. Umweltbericht sowie 
einen Nachweis über die Bekanntmachung zu übersenden; 

 

• eine Ausfertigung des Bebauungsplans, möglichst in digitaler Form, dem Amt für 
Breitband, Digitalisierung und Vermessung Bayreuth zur Aktualisierung der „Bau-
leitpläne Bayern“ im Rahmen des Geoportals Bayern zuzuleiten; 

 

• uns zusätzlich einen Nachweis über die rechtliche Sicherung der Ausgleichsflä-
che (z. B. Notarurkunde) zu übermitteln. 

 
Abwägung: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Nach Rechtskraft werden die geforderten 
Unterlagen bei den betreffenden Behörden durch die Verwaltung der Stadt Creußen 
eingereicht.   

 
Beschluss: 
Der Abwägung wird zugestimmt. 
 
Ja 14 Nein 1 
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12. Bürger 1, Schreiben vom 02.05.2021; 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
hiermit reiche ich fristgerecht meine Stellungnahme ein. 
Ich schließe mich den Ausführungen und Stellungnahmen meiner Mutter ……… , 
…… und …….. sowie allen, die die Stellungnahme von ……… unterschrieben ha-
ben, vollumfänglich an und werde diese hier somit nicht nochmals explizit aufführen. 
 
Ich wünsche mir von der Stadt Creußen, endlich Einsicht zu zeigen und den inzwi-
schen 38-jährigen Versuch, in Neuenreuth Mitte ein Gewerbegebiet auszuweisen, zu 
den Akten zu legen. 
 
Seit ich denken kann, kommt das Thema „Gewerbegebiet Neuenreuth Mitte“ immer 
wieder auf. 

 
Seit 38 Jahren muss sich meine Mutter immer wieder damit auseinandersetzen, ob-
wohl es Ihnen bekannt ist, dass sie den Grund nicht verkaufen wird. 
 
Ihre Vorgehensweise, jetzt auch noch eine Enteignung anzustreben, obwohl – wie 
Sie aus dem Schreiben von (Nr.14) entnehmen können – die Regierung von Ober-
franken einer Enteignung in so einem Fall noch nie zugestimmt hat, ist für mich als 
Psychiatrie-Krankenschwester in keinster Weise nachvollziehbar und somit sehr be-
denklich. 

 
Hiermit schreibe ich Ihnen – obwohl schon mündlich mitgeteilt-, dass auch ich als ei-
ne der Erbinnen – wie auch meine Schwester --------– nicht verkaufen werde. 
 
Ich bitte eindringlich, den inzwischen 38-jährigen Versuch, in Neuenreuth Mitte ein 
Gewerbegebiet auszuweisen, zu den Akten zu legen 

 
Abwägung: 
Die Planungshoheit der Gemeinden (kommunale Planungshoheit) bezeichnet das 
Recht zur örtlichen Planung, welches den Gemeinden der Bundesrepublik Deutsch-
land verfassungsrechtlich garantiert ist. Die Grundlage für die Planungshoheit liegt in 
dem den Gemeinden durch das Grundgesetz eingeräumten Selbstverwaltungsrecht. 
Die Stadt Creußen handelt hier nicht willkürlich. Einer der Gründe für das Bauleit-
planverfahren ist der rechtskräftige Flächennutzungsplan mit der darin enthaltenen 
Gewerbefläche. Die Stadt Creußen beabsichtigt das Bauleitplanverfahren auf Grund-
lage des geltenden Flächennutzungsplanes weiterzuführen. 
 
Beschluss: 
Der Abwägung wird zugestimmt. 
 
Ja 12 Nein 3 

 
13. Bürger 2, Schreiben vom 01.05.2021; 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit reichen wir fristgerecht unsere Stellungnahme ein. 
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Dem Ziel der Stadt Creußen junge Familien anzusiedeln ist entgegenzusetzen, dass 
sich in den letzten Jahren in Neuenreuth gerade wegen der Dorfidylle hier junge Fa-
milien niedergelassen haben. Eine Zerschneidung der Ortschaft durch ein Gewerbe-
gebiet würde diese Idylle zerstören. Ob eine Vernichtung der Natur im Verhältnis zu 
den geplanten Arbeitsplätzen steht ist fraglich. 

 
Das aktuelle Thema Nachhaltigkeit findet durch die Vernichtung von Ackerland auch 
keine Berücksichtigung, in aller Munde sind aktuell Klimaziele und Co2 Reduzierung 
dazu passt keine zubetonierte Fläche. Hierzu wird ausdrücklich auf die Beachtung 
des § 1 Absatz 5 BauGB hingewiesen. Die landwirtschaftlichen Nutzflächen sollen für 
nachfolgende Generationen erhalten bleiben, ich könnte mir auch eine Erweiterung 
der bestehenden Blühwiese vorstellen. 
 
Abwägung: 
Die aufgeführten Argumente wie Zerstörung der Dorfidylle oder die überzogene Ar-
gumentation der „zubetonierten Fläche“ wird seitens der Stadt Creußen nicht geteilt. 
Es wird nicht bestritten, dass die Neuausweisung des Gewerbegebietes einen Ein-
griff in den Naturhaushalt darstellt. Jedoch werden alle rechtlichen Auflagen zur Aus-
gleichsregelung eingehalten und berücksichtigt. 
 
Im Juli 2012 wurde mir vom damaligen Bürgermeister Harald Mild persönlich zugesi-
chert, dass das Gewerbegebiet vom Tisch ist. Das vom jetzigen Bürgermeister gegen 
meinen Willen wieder favorisiert wurde. 
 
Die im Osten gelegene Parzelle 4 ist nur noch mit 3.850 m² bebaubar, gegenüber der 
ursprünglichen Größe von 4.770 m². Die Pläne des Eigentümers zur Bebauung auf 
dieser reduzierten Fläche werden angezweifelt. 
 
Abwägung: 
Die Planungen des Eigentümers sind für das laufende Verfahren nicht relevant. 
Wichtig ist dem Besitzer die baurechtliche Umsetzbarkeit seiner Vorhaben. 

 
Die geplante Baumreihe auf den Parzellen 3 + 4 an der Gemeindeverbindungsstraße 
auf dem Regenwasserkanal ist nicht realisierbar, da auf einer Breite von 4 Metern 
keine Bäume gepflanzt werden dürfen. 
 
Abwägung: 
Der Pflanzabstand beträgt laut Festsetzung 2,50 m. Dem Einwand wird zum Teil 
stattgegeben. Die zeichnerische Darstellung angepasst. Bei einem Baum handelt es 
sich jedoch um einen bestehenden Baum. 

 
Unter Parzelle 2 verläuft aktuell der Kanal zur Straßenentwässerung der Gemeinde-
verbindungsstraße zum Weihergraben, nicht ersichtlich ist wie diese Entwässerung 
künftig geplant ist. Die Aufnahmefähigkeit des Weihergrabens wird angezweifelt, eine 
Überlastung ist bei Starkregen bereits aktuell zu erkennen. 
 
Abwägung: 
Die Beschreibung der geplanten Entwässerung ist unter Anlage 4, Verbindliche Fest-
setzungen durch Text, Nr.8.2 (Oberflächenwasser) dargestellt und wurde in der Öf-
fentlichkeitsbeteiligung den Bürgern zur möglichen Einsicht angeboten. Der darge-
stellten Entwässerung wurde vom Wasserwirtschaftsamt zugestimmt. 
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Die geplante öffentliche Straßenverkehrsfläche zwischen Parzelle 1+ 2 als geplante 
Zufahrt zum Biotop inkl. Überfahrt zum Naturgrundstück (Inhaber …….) ist sinnlos. 
Der Anschluss der Parzellen 1 + 2 kann genauso wie bei 3 + 4 erfolgen, für die Er-
reichbarkeit des Biotops wäre eine unbefestigte Verbindung OHNE Überfahrt ausrei-
chend. 
 
Abwägung: 
Die im Plan dargestellten „möglichen Einfahrten“ (2. Hinweise durch Planzeichen) 
sind nicht festgesetzt. Somit kann die Zufahrt bei den Parzellen 1 und 2 auch direkt 
über die Gemeindeverbindungsstraße erfolgen. Im Bebauungsplan ist zudem eine öf-
fentliche Straßenverkehrsfläche dargestellt. Inwieweit diese befestigt wird oder nicht 
entscheidet der Erschließungsträger. Gleiches gilt für eine „mögliche Überfahrt“. 
 
Zur Stellungnahme des Landratsamtes Bayreuth Kreisbrandrat wird in der Sitzung 
vom 30.11.2020 der Abwägung vom 21.09.2015 durch den Stadtrat zugestimmt. In 
dieser Abwägung ist Wortgenau festgehalten: Die Zufahrt zu den 4 Parzellen ist je-
derzeit möglich da sie direkt an der südlich verlaufenden Gemeindeverbindungsstra-
ße liegen. Diese Aussage entspricht nicht dem aktuellen Bebauungsplan. Der Be-
schluss vom 30.11.2020 beruht somit auf einer falschen Aussage. 
 
Abwägung: 
Wie im vorigen Punkt beschrieben ist die Zufahrt auch direkt über die GVS möglich. 
Zudem handelt es sich bei der Stellungnahme um mögliche Rettungswege für Feu-
erwehr und Rettungsdienst. Diese ist durch die Lage direkt an der Gemeindeverbin-
dungsstraße jederzeit möglich und sichergestellt. Eine falsche Aussage liegt definitiv 
nicht vor. 
 
Sämtliche Planungsausgaben in nicht unerheblicher Höhe hätten vermieden werden 
können. Alle bisherigen Stellungnahmen und Einwände haben weiterhin Ihre Gültig-
keit und werden hiermit erneut vorgebracht. 
 
Wir und unsere nachfolgende Generation sind, wie immer wieder erklärt, NICHT ver-
kaufsbereit und werden rechtliche Schritte einleiten, wenn der Bebauungsplan be-
schlossen wird. 
 
Abwägung: 
Die Entscheidung Planungen zu beauftragen liegt bei der Kommune. Die bisher vor-
gebrachten Einwände wurden in der Stadtratssitzung vom 30.11.2020 behandelt und 
ordnungsgemäß abgewogen. Auf die Beschlüsse hierzu wird verwiesen. Eine weitere 
Abwägung ist nicht angezeigt. 
 
Beschluss: 
Der Abwägung wird zugestimmt. 
 
Ja 12 Nein 3 

 
14. Bürger 3 mit Unterschriftsliste, Schreiben vom 26.04.2021; 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
hiermit reichen wir, auch namens der Unterzeichner, fristgerecht unsere Stellung-
nahme ein und halten gleichzeitig alle unsere bisherigen unberücksichtigten Einwen-
dungen aufrecht.  
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Die neue Planfassung hat sich erfreulicherweise intensiv mit den geschützten Flora- 
und Faunabeständen des überplanten Gebiets auseinandergesetzt und diese wei-
testgehend geschont, jedoch den Schutz der Menschen wieder vernachlässigt und 
dazu noch gegen Ihren Willen und Ihre Interessen entschieden. Dies ist kein bürger-
nahes Handeln vom Stadtrat Creußen. Deshalb sind wir weiterhin gegen die Auswei-
sung eines Gewerbegebietes. 
 
Die Wohnqualität wird durch zusätzlichen Lärm, Gestank und Verkehr erheblich ver-
schlechtert. (siehe Ergänzungen Punkt 1 Lärm und Emissionen der Stellungnahme). 
Damit einher geht die Vernichtung unserer Vermögenswerte, da Immobilienpreise 
durch ein angrenzendes GE negativ beeinflusst werden.  
 
Die Aussage, dass es 7 Bauwillige gibt, wird angezweifelt. Niemand hat mehr in den 
vergangenen Jahren bei Eigentümern der Grundstücke eine Verkaufsbereitschaft 
nachgefragt oder gar Angebote unterbreitet. 
 
Es besteht kein Bedarf an Gewerbeflächen, wenn gleichzeitig am Gewerbegebiet 
Bühl 55.000 m² geschaffen werden, die einer angeblichen Nachfrage von nur 33.000 
m² gegenüberstehen. 
 
Die möglichen Flächen in Neuenreuth stehen eben nicht zur Verfügung, da seit 1983, 
nachzulesen im Nordbayerischer Kurier vom 28. Oktober 1983 und 30.09.2015 keine 
Verkaufsbereitschaft besteht. 
 
Der Hinweis, die Flächen über Enteignung zu erhalten, ist mehr als gering einzustu-
fen und wird auch von der Regierung von Oberfranken so eingeschätzt. Es ist kein 
Fall bekannt, bei dem die Regierung einer Entscheidung für Gewerbegebiete zuge-
stimmt hat. 
 
Die Planung mit all den erzeugten Aufwand und Kosten wird deswegen ins Leere 
laufen. 
 
Abwägung: 
Die Anfragen liegen der Stadt Creußen vor. Da die Kommune die übergeordneten 
Planungen (FNP) durchführt laufen die Anfragen grundsätzlich bei den Verwaltungen 
und nicht bei den Grundstücksbesitzern auf. Die Berechnung des Bedarfs auf den 
Seiten 2 und 3 der Anlage 5 (Nr. 4 Begründung) zeigt deutlich, dass der Bedarf nicht 
gedeckt ist.  
 
Wir fordern die Stadt Creußen mit allen Stadträten auf, zu prüfen, ob der kommunale 
Grundsatz der Sparsamkeit durch dieses laufende Verfahren von der Stadt nicht be-
reits längst überschritten wurde, wenn immer neue Kosten und Ärger für die Stadt 
und ihre Bürger verursacht werden (siehe Ergänzungspunkt 2 Lärm und Emissionen 
der Stellungnahme) 

 
Von den im Gebiet ausgewiesenen Flächen von rund 32.000 m² stehen nur 1/10 für 
Bebauung zur Verfügung, da das Gebiet 1 bereits bebaut ist und die Parzellen 1, 2 
und 3 im Privatbesitz einer Familie sind und hierfür eben keine Verkaufsbereitschaft 
besteht. 
 
Abwägung: 
Hierzu verweisen wir auf die Abwägung zu Nr. 15, Punkt 2. 
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Im Detail ist zu bemängeln, dass eine Stichstraße in das Gebiet geplant ist. Dieser 
Eingriff in die Landschaft ist unnötig da die anderen Grundstücke auch von der Ge-
meindeverbindungsstraße angebunden werden könnten. Durch die Stichstraße wür-
de die jetzt einheitlich genutzte landwirtschaftliche Fläche auf Dauer durchschnitten, 
da ja die angrenzenden Flächen nicht zur Verfügung stehen.  
 
Abwägung: 
Die im Plan dargestellten „möglichen Einfahrten“ (2. Hinweise durch Planzeichen) 
sind nicht festgesetzt. Somit kann die Zufahrt bei den Parzellen 1 und 2 auch direkt 
über die Gemeindeverbindungsstraße erfolgen. Zur Anbindung der nördlichen Fläche 
ist jedoch eine öffentliche Straßenfläche erforderlich. Eine Umsetzung der Straße ist 
jedoch nur möglich, wenn die angrenzenden Flächen zur Verfügung stehen. 

 
Weiterhin ist zu bemängeln, dass immer noch veraltete Katasterunterlagen mit un-
vollständiger Topografie verwendet werden. So ist die Grenzsituation um das RÜB 
nicht aktuell und die prägende Dammschüttung nicht erhalten. Die Darstellung der 
aktuellen Situation in den Planunterlagen würde die Orientierung erheblich erleich-
tern. 
 
Abwägung: 
Die digitale Flurkarte wird den Kommunen halbjährlich vom Amt für Digitalisierung, 
Breitband und Vermessung übergeben. Nach Vorlage der Daten werden diese in den 
aktuellen Plan eingearbeitet. Eine detailliertere Darstellung des bestehenden RRT, 
der zudem außerhalb des Geltungsbereiches liegt, ist nicht erforderlich. Die bisheri-
ge, nachrichtliche Darstellung bleibt erhalten.  
 
Die gesamte Blühfläche im Osten des Planungsgebietes ist zu schützen. Die liegt üb-
rigens südlich des RÜB und nicht nördlich, wie fälschlicherweise geschrieben. 
 
Abwägung: 
Die Lageangabe wird redaktionell im Umweltbericht angepasst. 
 
Sie wurde 2015 (mit öffentlichen Geldern!) mit standortgerechtem, autochthonem 
Saatgut angelegt und hat als extensiv genutztes Grünland in der Agrarlandschaft in-
zwischen einen hohen Seltenheitswert.  
 
Abwägung: 
Siehe unten. 
 
Zudem gilt eine derartige Weise nach dem neuesten Bayerischen Naturschutzgesetz 
als schützenswertes Grünland. 
 
Abwägung: 
Eine Überprüfung der Vegetation im Juni 2021 hat ergeben, dass ein Schutz der Flä-
che nach Art. 23 Abs. 1 Punkt 7 BayNatSchG als „arten- und strukturreiches Grün-
land“ nicht ausgeschlossen ist. Artenreiches Dauergrünland ist im Juli 2020 in das 
Gesetz aufgenommen worden. Maßgeblich für die Einstufung ist der Bestimmungs-
schlüssel für Flächen nach § 30 BNatSchG / Art. 23 BayNatSchG (§ 30-Schlüssel) 
vom Juni 2020. Die Fläche erfüllt nicht die Kriterien nach Tafel 34. Nach Tafel 36 
kann ein Schutz nach Art. 23 Abs. 1 BayNatSchG allerdings gegeben sein. Die Krite-
rien nach Art. 23 Abs. 2 BayNatSchG für den Ausschluss vom gesetzlichen Schutz 
treffen hier nicht zu. Gemäß Art. 23 Abs. 3 BayNatSchG kann eine Ausnahme für ei-
ne Maßnahme beantragt werden, wenn ein Ausgleich möglich ist. Diese Ausnahmen 
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kann im Rahmen der Genehmigung des B-Plans im Benehmen mit der Naturschutz-
behörde erteilt werden. 

 
In der Fläche sind nicht nur die Zauneidechse zu finden, sondern eine Vielzahl von 
Insekten. Gerade jetzt, zur Zeit der Aufzucht von Jungvögeln, ist zu beobachten, 
dass die Altvögel gerade diese Fläche zur Futterbeschaffung anfliegen. Durch die 
geplante Maßnahme geht die Hälfte der Blühfläche verloren. Die ist zwar von der 
Bebauung ausgenommen, kann aber als Park- oder Lagerungsfläche genutzt und 
befestigt werden. 
 
Abwägung: 
Der Wert der Blühfläche ist unstrittig. Im Zuge der Bebauung werden neue Blüh- und 
Grünflächen (aV4, CEF1) angelegt, die diese Funktion übernehmen. Aus dem § 44 
BNatSchG ergeben sich deshalb keine Hindernisse (weiteres siehe bei Stellungnah-
me Nr. 15). 

 
Es ist nicht nachvollziehbar, warum für diese ca. 480 m² Stellfläche unter der Anbau-
verbotszone und Schutzfläche der Hochspannungsleitung der beschriebene Aufwand 
für die Vergrämungsmaßnahmen erfolgen soll. Die hochwissenschaftlich beschriebe-
ne Vergrämung ist ebenso umstritten wie teuer und enthält m. E. auch noch Fehler. 
Die Wiese wird einmal im Jahr von uns mit einem Balkenmäher gemäht. Beim Mähen 
mit der Motorsense haben bodennah lebende Insekten, Reptilien, Amphibien oder 
Säugetiere keine Überlebenschance beziehungsweise werden verstümmelt.  
 
Abwägung: 
Maßnahmen zur Vergrämung von Zauneidechsen werden seit vielen Jahren in ganz 
Deutschland bei Baumaßnahmen erfolgreich durchgeführt und erfolgen nach defi-
nierten Standards. Die Maßnahme aV5 beschreibt die Vorgehensweise. Es kann 
festgelegt werden, dass nur mit Balkenmäher gemäht wird. 
 
Durch den Reptilienzaun werden die oben genannten Tiere veranlasst, auf und über 
die Straße zu laufen und setzen sich der Gefahr aus, von Autos oder Radfahrern 
überfahren zu werden. 
 
Abwägung: 
Der Zaun stellt sicher, dass sich keine Eidechsen im Baufeld aufhalten und wird nur 
in der Zeit benötigt, in der diese Teilfläche umgestaltet wird. Der Zaun kann so plat-
ziert werden, dass zwischen Straße und Zaun ein Vegetationsstreifen von ca. 1 Me-
ter verbleibt. Das verhindert ein Laufen von Tieren auf der Straße. 
 
Auch aus touristischer Sicht ist die Reduzierung des Grünkorridors zu bemängeln. 
Die vielen Radfahrer und Wanderer genießen sichtlich diese Bereicherung der Land-
schaft. 
 
Abwägung: 
In einer so strukturreichen Landschaft wie in der Stadt Creußen oder im südlichen 
Landkreis Bayreuth hängt die touristische Qualität nicht an einer Blühfläche von ca. 
500 m², selbst wenn dort ein Rastplatz angelegt ist. 
 
Kurioserweise rühmt sich die Stadt Creußen auf ihrer Internetseite mit dieser Blühflä-
che und fragt nach Unterstützung und Nachahmung und will die gleichzeitig zerstö-
ren. 
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Wir bitten eindringlich, den inzwischen 38-jährigen Versuch, in Neuenreuth Mitte ein 
Gewerbegebiet auszuweisen, zu den Akten zu legen. 
 
Abwägung: 
Der Verlust der Blühfläche wird durch die Anlage neuer Flächen kompensiert, siehe 
oben. Es handelt sich um einen innerhalb weniger Jahre wieder herstellbaren Bio-
toptypen, so dass der Verlust durch die gewählten Eingriffsfaktoren und die Neuan-
lage entsprechender Flächen in Nahbereich als ausreichend kompensiert angesehen 
wird. 

 
Beschluss: 
Der Abwägung wird zugestimmt. 
 
Ja 12 Nein 3 
 

15. Bürger 4, Schreiben vom 26.04.2021; 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
hiermit reichen wir fristgerecht unsere Stellungnahme ein. 
 
Punkt 1) Einwendungen zum Thema Lärm und Emissionen 
 
Im Folgenden wird auch nochmals die zu erwartende Lärmbelästigung angeführt. 
Diese wurde in dem Schreiben mit der Beschlussfassung des Stadtrates vom 
30.11.2020 völlig unzureichend gewürdigt und lapidar abgetan. Dass die Immissi-
onsschutzbehörde des LRA die Einschätzung bestätigen würde, spricht höchstens 
gegen den Kontaktpartner der Stadt in der Behörde, der bereits im Zusammenhang 
mit der Geruchsbelästigung durch die Mischanlage den Anwohnern bekannt ist und 
üblicherweise bei einer 10-minütigen Ortsbegehung geäußert hatte „den Geruch 
müsse man eben aushalten, das sei zumutbar“. Es ist zu vermuten, dass dies bei ei-
ner Lärmbelästigung ebenso gehandhabt würde. 
 
Abwägung: 
Dem Vorwurf einer unzureichenden Würdigung in der Abwägung vom 30.11.20 wird 
nicht zugestimmt. Die schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan wurde in 
mehreren Verfahren durch die Fachstelle beim LRA geprüft und keine Verstöße fest-
gestellt und daher keine Einwände geltend gemacht. 
 
Auch der Hinweis, dass die immissionsschutzrechtlichen Aspekte der Asphaltmisch-
anlage nicht Bestandteil des Bebauungsverfahrens seien, trägt hier nicht. Bei der 
Beurteilung der zulässigen zusätzlichen(!) Lärmbelästigung, die von einem Gewer-
begebiet ausgehen darf, muss der tatsächliche (!) bereits bestehende Pegel konk-
ret und korrekt mit einbezogen werden, andernfalls lässt sich die Beeinträchtigung 
gar nicht ermitteln. Dies ist unserem Wissen nach bisher nicht erfolgt. Unseres Wis-
sens nach hat noch keine faktische Dauer-Lärmbelästigung zum aktuellen realen 
Lärmpegel (Bundesstraße, Autobahn, Asphaltmischanlage, LKW-Verkehr, Mischan-
lage und Sand Pross) stattgefunden. Wir fordern daher eine Langzeitmessung der 
aktuellen Hintergrundbelastung. 
 
Abwägung: 
Grundsätzlich ist die schalltechnische Untersuchung Bestandteil des Bebauungspla-
nes und lag mit allen anderen Unterlagen zur Einsicht im Auslegungsverfahren allen 
Bürgern im Rathaus vor. In dieser Untersuchung ist klar erkennbar, dass die Unterla-



Sitzung des Stadtrates Creußen vom 05.07.2021  Seite 19 von 59 
 

 
gen zur Genehmigung und die daraus erstellten Bescheide zur Asphaltmischanlage 
bei der Berechnung der Schalltechnischen Untersuchung herangezogen wurden.  

 
Laut LFU Bayern können Fehler bei der städtebaulichen Lärmschutzplanung nach-
träglich kaum wieder gutgemacht werden. Sind zum Beispiel die Abstände zwischen 
Gewerbegebieten und Wohngebieten zu gering, werden erhöhte Schallschutzauf-
wendungen oder Betriebsbeschränkungen insbesondere zur Nachtzeit nötig. Dabei 
wird der Verkehrs- und Anlagenlärm getrennt beurteilt. Es ist aus dem Gutachten der 
Stadt so nicht erkennbar, ob dies beides getrennt erfolgt ist und aufsummiert wurde. 
 
Abwägung: 
Im Zuge der Kontingentierung im Gutachten mit der Auftragsnummer 5310.0/2015-JB 
vom 17.06.2015 werden den Gewerbegebietsflächen Gebiet 1 Parzelle 1 bis Gebiet 
2 Parzelle 4 sogenannte Emissionskontingente nach DIN 45691:2016-12 zugewie-
sen. Dieses Vorgehen gewährleistet, dass sowohl zur Tagzeit als auch, im vorliegen-
den Gebiet, zur Nachtzeit unter Berücksichtigung schalltechnischer Belange, Stand 
der Technik und Rücksichtnahmegebot Gewerbebetriebe wirtschaftlich und nahezu 
uneingeschränkt betrieben werden könne, ohne, dass es zu Überschreitungen der 
Immissionsrichtwerte an den maßgeblichen Immissionsorten kommt. Dies hat jeder 
Betrieb im Zuge des Genehmigungsverfahrens nachzuweisen. Der Verkehrslärm auf 
den öffentlichen Straßen ist bei vorliegender Kontingentierung nicht zu betrachten. 
Die Verkehre auf den privaten Betriebsgrundstücken der zukünftigen Betriebe wird in 
der Schalltechnischen Untersuchung, welche im Zuge des Genehmigungsverfahrens 
zu erstellen ist, geprüft. 

 
Gemeinden mussten bereits seit 1990 Lärmminderungspläne aufstellen, wenn die 
Beseitigung oder Verminderung der Lärmbelästigung ein abgestimmtes Vorgehen 
gegen verschiedenartige Lärmquellen erforderte. Dieses Verfahren wurde 2002 
durch die Einführung der EG-Umgebungslärmrichtlinie abgelöst. Dabei wurde der 
ehemalige § 47a BlmSchG durch die § 47a bis f BlmSchG ersetzt. Die EG-
Umgebungslärmrichtlinie verpflichtet die Mitgliedsstaaten der EU, für Hauptver-
kehrswege die Belastung durch so genannten Umgebungslärm in Lärmkarten aus-
zuarbeiten. Ob dies erfolgt ist in dem Gutachten nicht ersichtlich. 
 
Ob Aktionspläne zur Lärmminderung (z. B. Schallschutzwände zwischen Wohngebiet 
und Gewerbegebiet) vorgelegt wurde ist nicht ersichtlich. 
 
Abwägung: 
Öffentliche Verkehrsflächen befinden sich nicht im Umgriff des Bebauungsplanes und 
sind nicht beurteilungsrelevant. Der Umgebungslärm bzw. der Ausschluss von un-
zumutbaren Immissionen an den maßgeblichen Immissionsorten wird durch die Kon-
tingentierung nach DIN 45691:2016-12, welche im vorliegenden Fall durchgeführt 
wurde, gewährleistet. Somit existiert ein Plan, in dem die Emissionen geregelt wer-
den (Bebauungsplan) und im Zuge der Auslegung wird die Öffentlichkeit informiert. 
Auf der Ebene des Bebauungsplanes werden verschiedene Problemstellungen an-
gegangen und gelöst. Die Kontingentierung nach DIN 45691:2016-12 gewährleistet 
die Lösung der Lärmschutzproblematik, in dem den einzelnen Gewerbegebietsflä-
chen Emissionskontingente unter Berücksichtigung der Vorbelastung zugewiesen 
werden, wodurch die Immissionsrichtwerte an den maßgeblichen Immissionsorten 
eingehalten werden. 
 
Kontingentierungen werden nach DIN 45691:2016-12 bei freier Schallausbreitung 
berechnet. Das heißt in diesem Verfahrensschritt können aktive Schallschutzmaß-
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nahmen o.ä. nicht dargestellt werden. Die Notwendigkeit einer aktiven Schallschutz-
maßnahme wird in der Schalltechnischen Untersuchung, welche im Zuge des Ge-
nehmigungsverfahrens zu erstellen ist, geprüft. 

 
Laut LfU sollten die Lärmaktionspläne über die Bestandsaufnahme hinaus aufeinan-
der abgestimmte, wirtschaftliche Schallschutzmaßnahmen und vor allem konkrete 
Programme zu deren Umsetzung enthalten. Es ist nicht ersichtlich, ob dies mit dem 
Lärmschutzgutachten erfolgt ist. Solche konkreten Programme und Lärmaktionspläne 
wurden den Anwohnern bisher noch nicht vorgelegt. 
 
Abwägung: 
Der Ausschluss von unzumutbaren Immissionen an den maßgeblichen Immissionsor-
ten wird durch die Kontingentierung nach DIN 45691:2016-12, welche im vorliegen-
den Fall durchgeführt wurde, gewährleistet. Somit existiert ein Plan, in dem die Emis-
sionen geregelt werden (Bebauungsplan) und im Zuge der Auslegung wird die Öf-
fentlichkeit informiert. Auf der Ebene des Bebauungsplanes werden verschiedene 
Problemstellungen angegangen und gelöst. Die Kontingentierung nach DIN 
45691:2016-12 gewährleistet die Lösung der Lärmschutzproblematik, in dem den 
einzelnen Gewerbegebietsflächen Emissionskontingente unter Berücksichtigung der 
Vorbelastung zugewiesen werden, wodurch die Immissionsrichtwerte an den maß-
geblichen Immissionsorten eingehalten werden. 
 
Mithilfe der Lärmaktionspläne sollen Lärmprobleme und Lärmauswirkungen geregelt 
werden. Mögliche Schallschutzmaßnahmen sind laut LfU zum Beispiel: Ausbau der 
öffentlichen Verkehrsmittel, Verkehrsverlagerung auf geeignete Strecken, lärmarme 
Straßenbeläge, Lärmschutzwände und –wälle, Tunnel, lärmarme Anlagen und Ma-
schinen, Schalldämpfer usw. In die Lärmminderungsplanung sollen die Ziele der lo-
kalen Agenda 21 eingebracht werden. Solche Planungen liegen den Anwohnern 
nicht vor. 
 
Abwägung: 
Öffentliche Verkehrsflächen befinden sich nicht im Umgriff des Bebauungsplanes und 
sind nicht beurteilungsrelevant. Kontingentierungen werden nach DIN 45691:2016-12 
bei freier Schallausbreitung berechnet. Das heißt in diesem Verfahrensschritt können 
aktive Schallschutzmaßnahmen o.ä. nicht dargestellt werden. Die Notwendigkeit ei-
ner aktiven Schallschutzmaßnahme wird in der Schalltechnischen Untersuchung, 
welche im Zuge des Genehmigungsverfahrens zu erstellen ist, geprüft. „Lärmarme 
Anlagen und Maschinen, Schalldämpfer“ sind nach Stand der Technik und dem 
Rücksichtnahmegebot nach Notwendigkeit zu errichten. 
 
Zu gewerblichen Anlagen zählen Betriebsstätten, Geräte, Maschinen, Lager und 
ganze Werke. Entsprechend der Vielfalt an Anlagen gibt es auch eine Vielzahl an 
Schallquellen. Selbst gleichartige Betriebe emittieren je nach Bauausführung und 
Anordnungen der Anlagen unterschiedlich viel Schall. Der Fahr- und Verladebetrieb 
ist jedoch häufig die dominierende Lärmquelle. 
 
Abwägung: 
Das gesamte Betriebsgeschehen, sowie die Verkehre auf den privaten Betriebs-
grundstücken der zukünftigen Betriebe wird in der Schalltechnischen Untersuchung, 
welche im Zuge des Genehmigungsverfahrens zu erstellen ist, geprüft. 
 
Im Genehmigungsverfahren wird mit Prognoseberechnungen untersucht, ob die Im-
missionsrichtwerte eingehalten werden. Werden diese überschritten, müssen Schall-
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schutzmaßnahmen ergriffen werden. Laut dem Gutachten für die Stadt Creußen 
werden diese Grenzwerte nicht überschritten was angeblich von einem Zuständigen 
des Landratsamtes bestätigt wird (siehe oben). Den Anwohnern ist jedoch nicht be-
kannt, dass es für den bereits existierenden Zustand (Kreisstraße, Autobahn, LKW-
Verkehr aus Teermischanlage und Sand Pross sowie Teermischanlage selbst) eine 
umfassende Dauer- Schallschutzmessung (Dauermessung und nicht nur ein Wert 
am Nachmittag) gibt, die die Grundlage für eine solche Prognoseberechnung sein 
sollte. Wir bezweifeln das bzw. fordern daher die Vorlage des Berichts einer solchen 
Schallschutz-Dauer-Messung bei der Kommune ein. 
 
Abwägung: 
Das gesamte Betriebsgeschehen, sowie die Verkehre auf den privaten Betriebs-
grundstücken der zukünftigen Betriebe wird in der Schalltechnischen Untersuchung, 
welche im Zuge des Genehmigungsverfahrens zu erstellen ist, geprüft. Für beste-
hende Betriebe gilt dies bei Änderung bzw. im Zuge eines Änderungsgenehmi-
gungsbescheides. Öffentliche Verkehrsflächen befinden sich nicht im Umgriff des 
Bebauungsplanes und sind nicht beurteilungsrelevant. 
Messungen können im Bescheid seitens des Landratsamtes festgesetzt werden und 
sind nicht Bestandteil der Kontingentierung für den Bebauungsplan. 

 
Ein bestehender bisher nicht bekannter Wert aus Umgebung + Verkehr + Teeranlage 
würde durch weitere gewerbliche Ansiedlung deutlich überschritten. 
 
Abwägung: 
Verkehr und Gewerbe sind i.d.R. getrennt zu betrachten. Allerdings befinden sich öf-
fentliche Verkehrsflächen nicht im Umgriff des Bebauungsplanes und sind nicht beur-
teilungsrelevant. Der Gewerbelärm wurde in Summe betrachtet. 

 
Wir Anwohner in Neuenreuth die hier leben und den bisherigen Lärmpegel ja ken-
nen, zweifeln die Werte in dem Gutachten an und fordern, auch um weitere Kosten 
zu vermeiden, zumindest die Vorlage des Berichts mit den genauen Berechnungs-
wegen, Faktoren, Datenherkünften usw. mit denen der Gutachter die angebliche Un-
terschreitung der Schallschutzwerte modelliert hat, an. 
 
Abwägung: 
Die Emissionen der Asphaltmischanlage sind den Festsetzungen des Änderungsge-
nehmigungsbescheides aus dem Jahr 1991 entnommen. Die Emissionskontingente 
welche in der Schalltechnischen Untersuchung ermittelt wurden, wurden unter Be-
rücksichtigung dieser Vorbelastung (Asphaltmischanlage) und rein unter Berücksich-
tigung des Abstandmaßes nach DIN 45691:2016-12 bei freier Schallausbreitung be-
rechnet. Die Berechnungsgrundlage bildet die DIN 45691:2016-12. 
 
Die genannten Vorschriften und Normen sind bei der Beuth Verlag GmbH, Berlin zu 
beziehen. Sie sind beim Deutschen Patentamt archivmäßig gesichert niedergelegt. 
Während der Öffnungszeiten können sie auch bei der Verwaltung eingesehen wer-
den. 
 
Gemäß Anstandserlass ist, unserer bisherigen Kenntnis nach, bei der Festsetzung 
von Industrie- oder Gewerbegebieten, deren Nutzung noch nicht bekannt ist (und um 
ein solches handelt es sich hier), die Notwendigkeit der Nutzungsbeschränkung für 
bestimmte Anlagearten gegeben. 
 
 



Sitzung des Stadtrates Creußen vom 05.07.2021  Seite 22 von 59 
 

 
Abwägung: 
In den Festsetzungen zum Bebauungsplan können gewisse Nutzungen, welche in 
der BauNVO enthalten sind, ausgeschlossen werden. 
 
Das LfU schreibt: „Werden Industrie- oder Gewerbegebiete neu geplant und ver-
kehrstechnisch erschlossen, muss auch auf die Lärmbelastung durch den Verkehr, 
insbesondere durch LKWs geachtet werden“. Ob die im vorangelegten Gutachten 
und wie genau berücksichtigt wurde ist den Anwohnern nicht bekannt. Wir fordern 
daher eine nochmalige Vorlage und Vorstellung eines Gutachtens in Bezug auf den 
bestehenden und den zu erwartenden LKW-Verkehr. 
 
Abwägung: 
Das gesamte Betriebsgeschehen, sowie die Verkehre auf den privaten Betriebs-
grundstücken der zukünftigen Betriebe wird in der Schalltechnischen Untersuchung, 
welche im Zuge des Genehmigungsverfahrens zu erstellen ist, geprüft. Für beste-
hende Betriebe gilt dies bei Änderung bzw. im Zuge eines Änderungsgenehmi-
gungsbescheides. Öffentliche Verkehrsflächen befinden sich nicht im Umgriff des 
Bebauungsplanes und sind nicht beurteilungsrelevant. Zudem trifft Ziffer 7.4 der TA 
Lärm nicht auf Gewerbe- bzw. Industriegebiete zu. 
 
Aufgrund der oben beschriebenen Aspekte fordern wir von der Stadt, wenn Sie im-
mer noch ein Gewerbegebiet in Neuenreuth ausweisen will: 
 
(1) Die Vorlage einer Dauer-Messung an Ort und Stelle, unter Kenntnisnahme der 

Anwohner (wo, wie und wie lange gemessen wird). 
(2) Die genauen Berechnungsverfahren der Prognoseberechnungen sollen vorge-

legt werden, da die Bewohner die Berechnung anzweifeln. 
(3) Es wird die Vorlage eines Lärmaktionsplanes mit eingeplanten Maßnahmen ein-

gefordert für den Fall, dass die bisher angeblich noch nicht überschrittenen 
Grenzwerte dann bei Neuansiedlung überschritten würden. Es wird gefordert, 
dass hier die Neuenreuther Bürger eingebunden werden. 

 
Abwägung: 
Messungen können im Bescheid seitens des Landratsamtes festgesetzt werden. Die 
Emissionskontingente welche in der Schalltechnischen Untersuchung ermittelt wur-
den, wurden unter Berücksichtigung dieser Vorbelastung (Asphaltmischanlage) und 
rein unter Berücksichtigung des Abstandmaßes nach DIN 45691:2016-12 bei freier 
Schallausbreitung berechnet. Die Berechnungsgrundlage bildet die DIN 45691:2016-
12. Die genannten Vorschriften und Normen sind bei der Beuth Verlag GmbH, Berlin 
zu beziehen. Sie sind beim Deutschen Patentamt archivmäßig gesichert niederge-
legt. Während der Öffnungszeiten können sie auch bei der Verwaltung eingesehen 
werden. 
 
Die Notwendigkeit einer aktiven Schallschutzmaßnahme wird in der Schalltechni-
schen Untersuchung, welche im Zuge des Genehmigungsverfahrens zu erstellen ist, 
geprüft. Der Ausschluss von unzumutbaren Immissionen an den maßgeblichen Im-
missionsorten wird durch die Kontingentierung nach DIN 45691:2016-12, welche im 
vorliegenden Fall durchgeführt wurde, gewährleistet. Somit existiert ein Plan, in dem 
die Emissionen geregelt werden (Bebauungsplan) und im Zuge der Auslegung wird 
die Öffentlichkeit informiert. 
 
(4) Es wird die Vorlage einer Liste der Nutzungsbeschränkungen für bestimmte An-

lagenarten gefordert. 
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Abwägung: 
In den Festsetzungen zum Bebauungsplan können gewisse Nutzungen, welche in 
der BauNVO enthalten sind, ausgeschlossen werden. Dies ist jedoch nicht vorgese-
hen, da alle Parameter des Immissionsschutzes eingehalten wurden. 

 
(5) Außerdem fordern wir die Stadt und alle Stadträte-Innen die dem Beschluss zu-

gestimmt haben auf, möglichen Investoren (angeblich bisher 7, was alle Neuen-
reuther bezweifeln), die sich bei der Stadt melden, folgenden in Bezug auf den 
Lärm mitzuteilen: 

 

• Es drohen Klagen von Seiten der Anwohner, wenn bei einer Zukünftigen Nut-
zung im Gewerbegebiet die Grenzwerte überschritten werden. 

• Es drohen Klagen von Seiten der Anwohner, wenn die vorgeschriebenen Ru-
hezeiten des Gewerbes nicht eingehalten werden. 

• Es drohen Klagen von Seiten der Anwohner auf Kostenersatz für Lärm-
schutzmaßnahmen (Lärmschutzfenster, Lärmschutzwälle oder Maßnahmen 
an den Grundstücken an den Häusern, Bepflanzungen mit Hecken usw.) 

 
Abwägung: 
Das gesamte Betriebsgeschehen, sowie die Verkehre auf den privaten Betriebs-
grundstücken der zukünftigen Betriebe wird in der Schalltechnischen Untersuchung, 
welche im Zuge des Genehmigungsverfahrens zu erstellen ist, geprüft. Die Notwen-
digkeit einer aktiven Schallschutzmaßnahme wird in der Schalltechnischen Untersu-
chung, welche im Zuge des Genehmigungsverfahrens zu erstellen ist, geprüft. 
 
Im Bebauungsplan ist festgesetzt, dass Betrieb die Emissionskontingente einhalten 
müssen. Somit ist gewährleistet, dass es zu keinen Überschreitungen der Immissi-
onsrichtwerte an den maßgeblichen Immissionsorten kommt. 

 
Punkt 2) Unrentabilität des Gewerbegebietes 
 
Wir fordern die Stadt Creußen, einschließlich aller verantwortlichen Stadträte, auf, zu 
prüfen, ob der kommunale Grundsatz der Sparsamkeit durch dieses laufende Verfah-
ren von der Stadt nicht bereits längst überschritten wurde, wenn immer neue Kosten 
(und Ärger) für die Stadt und ihre Bürger verursacht werden. 
 
Dies ist auch aus einem weiteren Grunde bedeutend: 
Aus einer Studie des Deutschen Instituts für Urbanistik (difu) wurde bereits 2009 
mehr als deutlich (heute hat es sich sicherlich noch verschärft), dass Maßnahmen, 
die mit der Notwendigkeit der Finanzierung innerer und äußerer Erschließung ver-
bunden sind und nur mit innergemeindlichen Umzüglern (Betriebe) belegt werden, 
wenig bis keine fiskalische Rentabilität erwarten lassen. 
 
Das heißt, dass, wenn die Gemeinde keine großen Investoren vorweisen kann, 
die aus dem weiteren Umfeld kommen (Bayreuth schon zu nah), die Modelle 
des difu zeigen, dass die Stadt für das Gewerbegebiet in Neuenreuth mit kei-
nerlei Gewinnen rechnen kann. 
 
Außerhalb des Rechenmodells wurde in der Studie geprüft, welche Alternativen zu 
Ausweisung an Bauland für die kommunalen Haushalte bestehen. Im Blick waren der 
Beitrag der Landwirtschaft, die Ausweisung von Naturschutzgebieten sowie stärkere 
touristische Nutzungen. Die Modelle zeigen dabei, dass z. B. Landwirtschaftliche 
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Tätigkeiten einer Gemeinde zwar kaum Geld in die Kasse bringen, aber die 
kommunalen Kassen auch nicht belasten. Naturschutzmaßnahmen dagegen 
können zu Einnahmesteigerungen in der Gemeinde führen. 
 
Hinzu kommt folgendes (Aus https://kommunal.de/finanzen-gewerbegebiet, Artikel 
von Christian Erhardt, Chefredakteur I KOMMUNAL, 13. März 2019) 
 
„Und immer wieder erleben auch Städte und Gemeinden böse Überraschungen, 
wenn sie nachrechnen. So haben viele Städte das Problem, dass sich neue Gewer-
begebiete negativ auf ihren Haushalt auswirken“. 
 
„Da plant die Stadt für ein neues Gewerbegebiet Millionen an Geldern für Infrastruk-
tur ein. Das Unternehmen (das es für das Gewerbegebiet Neuenreuth noch nicht 
einmal gibt) schreibt Gewinne (wenn das überhaupt der Fall ist), zahlt fleißig Steuern 
(wenn das der Fall ist). Und am Ende stellt der Kämmerer fest: Über den Finanzaus-
gleich verliert die Kommune mehr Geld, als sie je durch das Gewerbegebiet wird ein-
nehmen können.“ 
 
Ebenso an anderer Stelle: Die Kanzlei Gretz, Gutsche und Rümenap sind Experten 
für Stadtentwicklung und Mobilität. Sie schreiben: „Immer häufiger stellen kommunale 
Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger daher die Frage, ob sich die 
Ausweisung neuer Wohn- und Gewerbegebiete eigentlich rechnet. Nach unseren Er-
fahrungen übersteigen bei mehr als einem Drittel aller Flächenausweisungen in 
Deutschland die kommunalen Folgekosten die steuerlichen Mehreinnahmen.“ 
 
An dieser Stelle wird auch nochmals auf die vorgeschlagene – und nie gewürdigte – 
Möglichkeit der Generierung von Einnahmen über einen Flächentausch und –
Kompensation im Rahmen des Wirtschaftsverbundes A9 hingewiesen. 
 
Es wird daher festgestellt, dass das Vorantreiben der Ausweisung des Gewerbege-
bietes gegen jeden noch so vehementen Widerstand des gesamten betroffenen Orts-
teils, durch die Stadt Creußen bei nüchterner bzw. neutraler Betrachtung eine Reihe 
von ermessensfehlerhaften Entscheidungen darstellt und nicht der Vernunft, sondern 
wohl eher Profilierungsbestreben zu schulden ist. 
 
Abwägung: 
Die Stadt Creußen weist den Vorwurf, den Grundsatz der Sparsamkeit für das lau-
fende Verfahren nicht einzuhalten, zurück. 
 
Die Ausgaben hierfür sind im städtischen Haushalt eingeplant, der wiederum durch 
die Aufsichtsbehörde genehmigt wurde. 
 
Erfahrungsgemäß bringt jedes neue Bauleitplanverfahren „Ärger für die Stadt und Ih-
re Bürger“. Deshalb werden umfangreiche Abwägungen der Stellungnahmen der 
Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit, durch den Stadtrat vorgenommen. 
 
Die Ausweisung des Gewerbegebietes ist, wie in der Begründung des Bebauungs-
planes festgehalten, durch einen nachgewiesenen Bedarf gerechtfertigt. Bei der Ent-
scheidungsfindung des Stadtrates über die Notwendigkeit einer Betriebsansiedlung 
können nicht Studien für Urbanistik sein. Ob eine neu angesiedelte Firma für die 
Stadt gewerbesteuermäßig rentabel wird oder nicht, kann erst in einem längeren 
Zeitraum nach der Ansiedlung beurteilt werden. 
 

https://kommunal.de/finanzen-gewerbegebiet
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Gute Gewerbesteuereinnahmen zeigen, dass die Ansiedlungspolitik der Stadt wohl 
richtig war. 
 
Allgemein wächst die Erkenntnis – und auch der politische Wille – dass der Flächen-
fraß in Bayern dringend erheblich reduziert werden muss. Es ist Ziel des bayerischen 
Koalitionsvertrages, den Flächenverbrauch von 50 ha/Tag auf 20 ha/Tag zu reduzie-
ren. Das verschiebt das Nutzen-Verhältnis von Gewerbegebiet zu Umweltschutz klar 
zu Gunsten des Umweltschutzes uns erhöht die Anforderungen, die in einem Abwä-
gungsprozess an die beabsichtigte Infrastrukturanlage zu stellen sind. 
 
Abwägung: 
Selbstverständlich wird sich die Stadt Creußen an die Richtlinien und Vorgaben der 
bayerischen Staatsregierung für flächensparendes Planen und Bauen orientieren. 
Die Belange des Umweltschutzes wurden im laufenden Verfahren gewürdigt, von 
den entsprechenden Fachstellen geprüft und ohne weitere Einwendungen für ange-
messen erachtet und den Regelwerken entsprechend umgesetzt. 

 
Punkt 3: Ökologie und Stritte Zulässigkeit und Verhältnismäßigkeit   
 
Dass angeblich die untere Naturschutzbehörde die Flächen als ökologisch nicht rele-
vant bezeichnet hat und geäußert haben soll, dass es sich hier um keinen Wildwech-
sel handeln würde ist fragwürdig, wenn nicht sogar falsch. Die Anwohner kennen die 
Situation vor Ort genau und haben über die direkten Naturbeobachtungen vor Ort ei-
nen genaueren Einblick in die tatsächliche Situation. Hier wäre ein Dialog mit der un-
teren Naturschutzbehörde dringend erforderlich. Bei dieser Gelegenheit könnte auch 
dargelegt werden, dass einige durchaus seltene Tierarten die Flächen nutzen, wie 
der Schwarzstorch der im Waldgebiet nebenan brütet und zu Nahrungssuche die 
Flächen nutzt. Fledermäuse aus den Häusern der Anwohner die hier nachts auf Nah-
rungssuche im Gebiet gehen.  
 
Abwägung: 
Hierzu wird nochmals auf die saP (Maßnahmen aV4, CEF1) verwiesen. Es wird nicht 
bestritten, dass verschiedene Tierarten das Areal zur Nahrungssuche nutzen. Ent-
scheidend ist aber, ob ein Verlust dieser Fläche eine Fortpflanzung in den Folgejah-
ren verhindert. Dies kann für alle vom Einwender genannten Arten (sowie weitere) 
ausgeschlossen werden, zumal neue vergleichbare Flächen geschaffen werden. 
Schwarzstörche haben Nahrungsreviere die zwischen 100 und 200 km² umfassen. 
Eine Nutzung des Bachlaufs im Norden durch diese Art ist weiterhin zu erwarten. Ei-
ne Beeinträchtigung des Schwarzstorches ergibt sich deshalb nicht. 

 
Zudem findet sich jedes Jahr eine umfassende Kröten- und Molchwanderung im Ge-
biet von den Flächen des Gewerbegebietes zum Wald hin statt. Darunter sind zahl-
reiche Teichfrösche, Grasfrösche und Unken. Auf jeden Fall wurden bereits bei der 
Wanderung beobachtet: 
 
Teichmolche und Fadenmolche (Schutzstatus nach NABU: „Besonders geschützt“ 
nach Bundesnaturschutzgesetz und Bundesartenschutzverordnung. Besonders ge-
schützte Arten dürfen nicht gefangen, verletzt oder getötet werden). Da die Anwoh-
ner diese Tiere jeden Frühling über die Straße tragen, sind wir uns ganz sicher, dass 
es diese Tiere hier im Gebiet gibt und zwischen den Kleingewässern im Gebiet wan-
dern. 
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Abwägung: 
Die Einwender unterstellt, dass Unken, Gras- und Teichfrösche durch das Areal 
wandern. Faktisch festgestellt wurden von ihnen Teichmolche. Die Aussage, dass 
dort auch Fadenmolche gefunden wurden, ist unglaubwürdig, da die Art südlich von 
Bayreuth nicht vorkommt. Sie ist nur an wenigen Stellen in Bayern zu finden (siehe 
Verbreitungskarten). Weibliche Fadenmolche sind nicht so einfach vom ähnlichen 
Teichmolch zu unterscheiden, so dass von einer Verwechslung ausgegangen wird. 
Unabhängig davon unterliegt der Fadenmolch nicht den Bestimmungen des § 44 
Abs. 1 BNatSchG und hätte keinen Einfluss auf die Planung. 
 
Die Zu- und Abwanderung aus der Umgebung für Amphibien bleibt zudem weiterhin 
möglich, da Grünstreifen verbleiben und Ackerflächen nur im geringen Umfang als 
Wanderweg genutzt werden. Die Zuwanderung aus der kleinen Waldfläche und ent-
lang des Weihergrabens wird nicht beeinträchtigt. 
 
Im Gebiet und auf den Wiesen befinden sich zudem zahlreiche Blindschleichen (die 
in Bayern auf der Roten Liste stehen, s. NABU) sowie zahlreiche weitere Echsenar-
ten. 
 
Abwägung: 
Ein Vorkommen der Blindschleiche ist zu erwarten, da diese die häufigste und überall 
verbreitete Reptilienart ist. Die Blindschleiche ist nicht relevant im Sinne des § 44 
Abs.1 BNatSchG. Auf dieser Fläche kann ansonsten nur noch die Waldeidechse auf-
treten, die ebenfalls noch weit verbreitet ist, aber auch nicht unter die Regelungen 
des § 44 Abs. 1 BNatSchG fällt. 

 
Hinzu kommen die zahlreichen Vogelarten. Viele Vögel der Roten Liste kommen im 
Gebiet vor und gehen auf den Wiesen im Gebiet zur Jagd wie Feldsperling, Garten-
rotschwanz, Goldammer, Meisen Arten, Kuckuck, Spechte (Bunt, Grün). Sowie Vögel 
der Kategorie 3 (gefährdet) wie: Mehlschwalbe, Rauchschwalbe, Storch u.a. 
 
Abwägung: 
Es wird auf die Abwägung zum ersten Absatz verwiesen. 

 
Ausgleich des Eingriffs. 
 
Des Weiteren ist zu bemängeln, dass die als Kompensation für die Umweltzerstörung 
der Umbau einer ortsfernen Waldfläche in einem Mischwald nicht sinnvoll angerech-
net werden kann und auch aufgrund des Grundsatzes der Zusätzlichkeit nicht ange-
rechnet werden darf. 
 
Die Zulässigkeit und Verhältnismäßigkeit wird daher bestritten. 
 
Wie aus den Entwicklungen der vergangenen Jahre mit enormen klimawandelbedin-
gen Bestandsverlust im Wald deutlich wird, sind reine oder überwiegende Fichtenbe-
stände ohnehin zum Sterben verurteilt. Ein Waldumbau ist bereits schon länger klare 
forstpolitische Strategie, die vor diesem Hintergrund umso mehr innere Berechtigung, 
Veranlassung und Notwendigkeit bekommt. Noch dazu vor dem Hintergrund der Dis-
kussion in Deutschland, dass der Waldbesitz für die Bereitstellung von ökologischen 
Leistungen grundlegend über Prämien honoriert werden soll. 
 
Es handelt sich dabei also keinesfalls um eine zusätzliche Maßnahme, was eine Vo-
raussetzung für eine Anerkennung als Kompensation darstellt. Vor diesem Hinter-
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grund ist es unerhört, die (unnötige) Zerstörung von Umwelt vor unserer Nase über 
solche redundanten Maßnahmen `schön zu rechnen´, denn nichts anderes ist dies. 
 
Abwägung: 
Bei der Ausgleichsfläche handelt es sich bisher um einen Kiefern-Fichtenforst. Im 
Wirtschaftsplan ist ein Verjüngungsziel von 80 % Fichte und 20 % Buche vorgese-
hen. Gemäß der „Hinweise zu Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Wald für Ein-
griffe des Naturschutzes und der Landschaftsplanung“ sind Waldumbaumaßnahmen 
als Ausgleichsfläche anerkennungsfähig, wenn der Laubholzanteil gegenüber den 
Anforderungen an eine sachgemäße Waldbewirtschaftung (Bewirtschaftungsplan) 
um mindestens 10 Prozentpunkte angehoben wird. Diese Vorgaben wurden bei der 
Festsetzung des Entwicklungszieles berücksichtigt. Der Verortung der Ausgleichsflä-
chen und den Ausgleichsmaßnahmen wurde von der Unteren Naturschutzbehörde 
zugestimmt. 
 
Beschluss: 
Der Abwägung wird zugestimmt. 
 
Ja 12 Nein 3 
 

B.  Satzungsbeschluss 
 
 Der Stadttrat beschließt unter Berücksichtigung der im Zuge der erneuten Beteiligung 

nach §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 4a Abs. 3 BauGB gefassten Be-
schlüsse den Bebauungs- und Grünordnungsplan „OBERM BRUNNEN“, Neuen-
reuth, in der Fassung vom 05.07.2021 gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung. Die 
Verwaltung wird beauftragt das weitere Verfahren gemäß BauGB durchzuführen. 

 
Ja 12  Nein 3   
 
(Auf Antrag wird festgehalten, dass die Stadträtinnen Petra Preißinger und Claudia Stapelfeld gegen den Satzungsbeschluss 
gestimmt haben).  

 
83. Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); Aufstellung Bebauungsplan mit in-

tegrierter Grünordnung allgemeines Wohngebiet "KAPELLENBERG"; Abwä-
gung der Stellungnahmen im Zuge §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB; Fassung 
Billigungs- und Auslegungsbeschluss; 

 

Beschluss: 

Der Stadtrat nimmt Kenntnis vom Inhalt der Beschlussvorlage der Verwaltung vom 
28.06.2021 und vom Inhalt der durch das Ingenieurbüro RENNER + HARTMANN CON-
SULT GmbH, Amberg, vorgelegten Abwägungsvorschläge vom 24.06.2021. Es wird zur 
Kenntnis genommen, dass die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 
BauGB) nach Bekanntmachung im Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Creußen 
vom Jan. 2021, Nr. Ausgabe 1, in der Zeit vom 25.01.2021 bis einschließlich 26.02.2021 
durchgeführt wurde. Den Nachbargemeinden, Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange wurden mit E-Mail vom 21.01.2021 Gelegenheit zur Stellungnahme zu der Bau-
leitplanung bis zum 26.02.2021 gegeben (§ 4 Abs. 1 BauGB). 
 
A.  Abwägung Stellungnahmen Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 

öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB) 
 
A 1. Von folgenden Trägern öffentlicher Belange wurde keine Stellungnahme abge-

geben: 
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- Gemeinde Prebitz, 
- Markt Schnabelwaid, 
- Gemeinde Haag, 
- Gemeinde Emtmannsberg, 
- Gemeinde Hummeltal, 
- Stadt Bayreuth. 
- Stadt Pegnitz, 
- Zweckverband zur Wasserversorgung der „Creußener Gruppe“, Creußen, 
- Deutsche Telekom AG, 
- Landesjagdverband Bayern e.V., 
- Verein Naturpark Fränkische Schweiz – Veldensteiner Forst 
- Kreisbrandrat. 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 

A 2. Folgende Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange haben Stellung-
nahmen abgegeben. Die Stellungnahmen dienen der Kenntnisnahme – eine 
Änderung der Planung bzw. der Texte ist nicht veranlasst: 

 
01 Stellungnahme Regionaler Planungsverband Oberfranken-Ost, Hof, vom 28.01.2021; 
  

Aus regionalplanerischer Sicht bestehen gegen die vorliegende Planung keine Ein-
wände. 
 

02 Stellungnahme Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 
Bundeswehr Referat Infra I 3, Bonn, vom 21.01.2021; 
 

Durch die oben genannte und in den Unterlagen näher beschriebene Planung wer-
den Belange der Bundeswehr berührt, jedoch nicht beeinträchtigt. Vorbehaltlich einer 
gleichbleibenden Sach- und Rechtslage bestehen zu der Planung seitens der Bun-
deswehr als Träger öffentlicher Belange keine Einwände. 
 

03 Stellungnahme Gemeinde Speichersdorf vom 25.01.2021; 
 

Keine Äußerung/Einwände. 
 
Beschluss: 
Der Stadtrat der Stadt Creußen nimmt Kenntnis vom Eingang der Stellungnahmen 01 
bis 03. Es bestehen keine Einwände. Ein Konflikt mit der Bauleitplanung bzw. den 
Festsetzungen des Bebauungsplans liegt nicht vor. 
 
Ja 15 Nein 0 

 
A 3. Folgende Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange haben zu be-

rücksichtigende Stellungnahmen abgegeben:  
 
04 Stellungnahme Regierung von Oberfranken, Bayreuth, vom 22.02.2021; 
 

  

 …“ 

„… 
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Sachstand:  
Die überplante Fläche für die (Stand 23.06.2021) 85 Kauf-Interessenten angefragt 
haben, ist im FNP bereits als Wohnbaufläche dargestellt, und gehört aus Sicht der 
Stadt Creußen in die Kategorie „Bestehende Flächenpotenziale in der planenden 
Gemeinde“, „die vorrangig gegenüber neuen Flächen zu nutzen sind“ die nach Vor-
gaben der Landes- und Regionalplanung (unter Beachtung der Anwendungshilfe zur 
Bedarfsprüfung vom 07.01.2020 - dort auf Seite 3): „Folgende Flächen sind hierbei 
gemeindeweit einzubeziehen, sofern dort die beabsichtigte Nutzung zulässig wäre:  
• Im Flächennutzungsplan dargestellte Flächen, für die kein Bebauungsplan besteht“.  
Zusammen mit der bestehenden Nachfrage gilt somit: Der Bedarf ist nachweislich 
vorhanden, und die Lage der geplanten Bebauung entspricht den Vorgaben der Lan-
des- und Regionalplanung. Ziele der Landes- und Regionalplanung, die eine Anpas-
sung nach § 1 Abs. 4 BauGB erfordern, sind nicht betroffen. Es erfolgen keine Ein-
wände der höheren Landesplanungsbehörde, die nebenstehende Stellungnahme ist 
vom Sachgebiet Städtebau der Regierung der Oberpfalz. 

 

 
 

Sachstand:  
Pult- und Tonnendach sind im Vorentwurf nicht zulässig. Fehler! Verweisquelle k
onnte nicht gefunden werden. 
Der Stadtrat beschließt, um die Nutzung der Sonnenenergie nicht zu erschweren, zu 
den Dachformen folgende Änderung der Festsetzungen vor:  Pultdächer sind eben-
falls zulässig. Mit Ausnahme der Bauform Tonnendach sind alle Dachformen zuläs-
sig. 
 
Beschluss: 
Die Dachform „Pultdächer“ sind zulässig. 
 
Ja 15 Nein 0 
 

 
 



Sitzung des Stadtrates Creußen vom 05.07.2021  Seite 30 von 59 
 

 
Sachstand:  
„Die Anlage von Zisternen zur Regenwassernutzung wird dringend empfohlen.“ (Ziff. 
2.7, siehe auch 1.12). Weitere Ansätze können im Zuge der Erschließungsplanung 
behandelt werden.  
„… Die Nutzung klimaschonender Energiearten (Sonnenenergie …) wird dringend 
empfohlen …“ (bei Hinweise Kap. 2.9). 
 

 
 
Sachstand:  
Die überplante Fläche ist im rechtswirksamen FNP bereits als Wohnbaufläche dar-
gestellt. Seit 2018 hat die Stadt Creußen ein Flächenmanagement, das ISEK und 
den jährlichen Vitalitätscheck um Baulücken usw. zu schließen. 40 Baulücken sind 
seitdem verkauft worden (siehe Textteil Kap. 3.5).  
 
Beschluss: 
Die vorgebrachten Hinweise und Einwände sind grundsätzlich zu beachten.  
Der Bebauungsplan ist aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan entwickelt, 
die Ziele der Landes- und Regionalplanung als nicht der Abwägung unterliegende 
Vorgaben für die Bauleitplanung stehen somit der Planung nicht entgegen.  
Ein Konflikt der Einwendungen des Sachgebietes Städtebau zu den Themen Flä-
chensparen, Bedarfsnachweis, festgesetzte Dachformen, Regenwassernutzung, zu-
kunftsweisende Energieversorgung, Photovoltaikanlagen, ökologische Bauweisen 
mit der Bauleitplanung bzw. den Festsetzungen des Bebauungsplans liegt vor: 
In der gemeindlichen Abwägung werden die Belange wie Befriedigung der Wohn-
bedürfnisse der Bevölkerung höher gewichtet als der Belang Flächenschutz / Erhalt 
landwirtschaftlicher Flächen, sowie als die verbleibenden Beeinträchtigungen der Be-
lange Orts- und Landschaftsbild, Naturschutz; es werden die Belange des Klima-
schutzes (Ausrichtung der Dächer) höher gewichtet als die verbleibenden Beein-
trächtigungen der Belange Orts- und Landschaftsbild. 
 
Ja 15 Nein 0 

 
05 Stellungnahme Landratsamt Bayreuth vom 18.03.2021; 

 
05a Ziff. I. Baurecht; 

 

 
 
Sachstand: 
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Die Hinweise und Einwände sind grundsätzlich zu beachten, aber aus Sicht der 
Stadtverwaltung gehört die überplante Fläche in die Kategorie „Bestehende Flächen-
potenziale in der planenden Gemeinde“, „die vorrangig gegenüber neuen Flächen zu 
nutzen sind“ die nach Vorgaben der Landes- und Regionalplanung (unter Beachtung 
der Anwendungshilfe zur Bedarfsprüfung vom 07.01.2020 - dort auf Seite 3): „Fol-
gende Flächen sind hierbei gemeindeweit einzubeziehen, sofern dort die beabsich-
tigte Nutzung zulässig wäre: 
• Im Flächennutzungsplan dargestellte Flächen, für die kein Bebauungsplan besteht“.  
Zusammen mit der bestehenden Nachfrage (Ein Viertel mehr Nachfrage als Bauplät-
ze) gilt somit:   Der Bedarf ist nachweislich vorhanden, und die Lage der geplanten 
Bebauung entspricht den Vorgaben der Landes- und Regionalplanung (siehe auch 
Stellungnahme Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.).  
ie Finanzierung ist gesichert. 
 

 
 
Sachstand: 
Hinweise auf eine andere Planung sind keine Festsetzungen oder konkrete Anga-
ben, hier aber sinnvoll (spätere verkehrliche Anbindung …). Die Bearbeitung des Be-
bauungsplanes zum Sondergebiet mit paralleler Änderung des FNP erfolgt in einem 
getrennten Verfahren durch ein anderes Planungsbüro. Nahversorgungszentren im 
direkten Anschluss an ein Allgemeines Wohngebiet gibt es in anderen Orten bereits. 
 

 
 
Sachstand: 
Im Vorentwurf vom 07. Dezember 2021 sind im Geltungsbereich bereits zwei Hoch-
spannungsleitungen dargestellt, die nördliche davon mit dem Hinweis „Erdkabel 
geplant“. 
 

 
 
Sachstand: 
Im Bebauungsplan werden keine Vorgabe zu Untergeschossen gemacht. Es sind 
den Vorgaben der Landesplanung entsprechend (auch verdichtete Bauweisen sind 
vorzusehen) auch Mehrfamilienhäuser und Geschosswohnungsbau gewünscht. Um 
negative Auswirkung auf das Orts- und Landschaftsbild zu verhindern werden Vor-
gaben zur maximalen GFZ und GRZ, sowie zur maximalen Höhe baulicher Anlagen 
und zur maximalen Länge und Breite (20 m x 15 m) einzelner Baukörper festgesetzt. 
 

 
 
Sachstand: 
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Aus Sicht des Stadtrates sollen Auswüchse verhindert werden, aber innovative Dach-
formen, etwa zur Nutzung der Solarenergie möglich sein. Deshalb werden die Dach-
formen nicht weiter eingeschränkt. 
 

 
 
Sachstand: 
Die Hinweise sind zu beachten; der Systemschnitt im Bebauungsplan wurde ange-
passt. Dachformen werden bei Nr. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden w
erden. oben behandelt. 
 

 
 
Sachstand: 
Die Hinweise wurden berücksichtigt und im Planteil des Bebauungsplan-Entwurfs er-
gänzt. 
 

 
 
Sachstand: 
Die Regierung von Oberfranken wurde im Zuge des Verfahrens bereits beteiligt, sie-
he Nr. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. 
 

 
 
Sachstand: 
Für den Ausbau der Staatsstraße ist das Staatliche Bauamt Bayreuth zuständig. Die-
ses hat im Rahmen der Beteiligung eine zustimmende Stellungnahme mit Vorgaben 
abgegeben (Kostenübernahme der Stadt Creußen …), siehe Stellungnahme 
Nr. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., Seite Fehler! 
Textmarke nicht definiert.. Die Erschließungsplanung mit Detailplanung folgt in der 
Regel sinnvollerweise auf die Bauleitplanung und nicht umgekehrt. Eine nach-
richtliche Übernahme oder Festsetzung des weiteren Ausbaus kann zum aktuellen 
Planungsstand nicht erfolgen. 
 

 
 

05a Ziff. II. Abfallrecht; 
 

 
 
Sachstand: 
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Die Hinweise werden soweit möglich berücksichtigt. Bei der nördlichen Stichstraße 
wird ein Sammelplatz für Mülltonnen vorgesehen. 

 
05a Ziff. III. Immissionsschutz; 
 

 
 
Sachstand: 
Die Hinweise sind zu beachten. Es wurde ein Erschütterungs- und Immissionsschutz-
Gutachten beauftragt. Die Ergebnisse dieses Gutachtens sind in den Entwurf einzu-
arbeiten. 
 

05a Ziff. IV. Wasserrecht; 
 

 
 
Sachstand: 
Siehe Stellungnahme Nr. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.b. 

 
05a Ziff. V. Sonstiges; 

  
 

Sachstand: 
Naturschutz - siehe Stellungnahme Nr. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefund-
en werden.c. 
 

 
 

Sachstand: 
Es erfolgt eine weitere Beteiligung im Verfahren nach § 4 Abs. 2 BauGB. 
 
Beschluss: 

Die vorgebrachten Belange sind grundsätzlich zu beachten und werden soweit mög-
lich und sinnvoll berücksichtigt. Der Immissionsschutz wird nach Vorgaben des Gut-
achtens bei den Hinweisen und Festsetzungen berücksichtigt.  

 
Der Bebauungsplan ist aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan entwickelt.  
Ein Konflikt mit der Bauleitplanung bzw. den Festsetzungen des Bebauungsplans 
liegt insofern vor: 
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• Der Ausbau der Staatsstraße (konkrete Planung incl. Sichtdreiecke) wird mit den 
zuständigen Stellen im Zuge der Erschließungsplanung abgestimmt und vertrag-
lich geregelt, für den Bebauungsplan reicht die grundsätzliche Zustimmung die-
ser Stellen. 

• Der Bedarf ist ausreichend begründet und nachgewiesen. 

• Hinweise auf angrenzende Planung sind sinnvoll, wo möglich wird diese anste-
hende Planung auch bei den Festsetzungen (im Geltungsbereich) berücksichtigt. 

• Die Vorgaben unter anderem zu den baulichen Anlagen (Dachformen, Geschos-
se … Gebietseinteilung) sind ausreichend, auch zum Schutz des Orts- und Land-
schaftsbildes. 

 
In der gemeindlichen Abwägung werden die Belange wie Befriedigung der Wohn-
bedürfnisse, beziehungsweise die Eigentumsrechte der Bevölkerung höher gewichtet 
als der Belang Flächenschutz / Erhalt landwirtschaftlicher Flächen oder die Durch-
setzung städtebaulicher Ziele (wie etwa einheitliche Dachformen für das Baugebiet).  

  

Ja 15 Nein 0 
 
05b Stellungnahme Landratsamt Bayreuth, FB 43 – Wasserrecht, vom 12.03.2021; 

 

 
 

Sachstand: 
Die Hinweise sind zu beachten. Der 60 m-Bereich des Gewässers „Roter Main“ tan-
giert den äußersten nordwestlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans. Hier be-
findet sich eine z. T. biotopkartierte Gehölzstruktur, die aber nicht durch Eingriffe be-
troffen ist. Erforderliche Genehmigungen sind im Zuge weiterer Planungen einzuho-
len. 
 

 

 
 
Sachstand: 
Die Hinweise sind zu beachten und sind im Textteil zu finden.  
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Sachstand: 
Die Hinweise sind zu beachten und wurden im Textteil ergänzt. 
 

 
 
Sachstand: 
Die Hinweise und Forderungen sind auch im Zuge weiterer Planungen zu beachten. 
 

 
 
Sachstand: 
Die Hinweise sind zu beachten und wurden im Textteil ergänzt. Die Forderungen sind 
auch im Zuge weiterer Planungen zu beachten    

 
Das Wasserwirtschaftsamt Hof wurde am Verfahren beteiligt, siehe Stellungnahme 
Nr. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., Seite Fehler! 
Textmarke nicht definiert.. 
 
Beschluss: 
Die vorgebrachten Hinweise sind zu beachten und werden im Textteil ergänzt. Die 
Hinweise und Forderungen sind auch im Zuge weiterer Planungen zu beachten.  
Ein Konflikt mit der Bauleitplanung bzw. den Festsetzungen des Bebauungsplans 
liegt nicht vor.  
 
Ja 15 Nein 0 

 
05c Stellungnahme Landratsamt Bayreuth, FB 44 – Naturschutz, vom 07.04.2021; 
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Sachstand: 
Die Hinweise sind zu beachten und werden in der Bilanzierung berücksichtigt. 
 

 
 
Sachstand: 
Die Hinweise sind zu beachten und werden im Textteil berücksichtigt. 
 

 

 
 
Sachstand: 
Die Hinweise sind zu beachten und werden teilweise in der Bilanzierung berücksich-
tigt. 
 

 
 
Sachstand: 
Die Hinweise sind zu beachten und werden in der Bilanzierung berücksichtigt. 
 

 
 
Sachstand: 
Die Anlage einer Bahnstation ist derzeit nicht machbar. Eine Anbindung an den Zug-
verkehr per Bushaltestelle ist beabsichtigt und dringend erforderlich. 

 
Beschluss: 
Die vorgebrachten Bedenken / Hinweise sind grundsätzlich zu beachten und werden 
soweit möglich eingearbeitet. Der erforderliche Ausgleich wird mit der Naturschutz-
behörde abgestimmt.  
Ein Konflikt mit der Bauleitplanung bzw. den Festsetzungen des Bebauungsplans 
liegt vor bei folgenden Punkten: 
 

• Die Anlage einer Bahnstation ist derzeit nicht machbar. 
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• Eine Anbindung des Gebietes an den Bahnverkehr per Bushaltestelle ist beab-
sichtigt und dringend erforderlich. 

 
Die vertretenen Belange werden in der Bauleitplanung ausreichend berücksichtigt, 
somit verbleibt kein Konflikt mit der Bauleitplanung bzw. den Festsetzungen des Be-
bauungsplans 
 
Ja 15 Nein 0 

 
06 Stellungnahme Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Bayreuth 

vom 03.02.2021; 
 

 
 
Zur besseren Lesbarkeit nochmal der Text von oben:  „Die Planungsgrundlage entspricht, soweit ersichtlich, dem aktuellen 
Katasterstand. Auf Grund der Eigentumsstruktur könnte ein Bodenordnungsverfahren erforderlich sein. Die Umfangsgrenze des 
Planungsgebiets ist noch nicht vollständig vermessen. Die Flurstücksgrenzen der betroffenen Flurstücke sind ebenfalls nicht 
ausreichend vermessen. Die Flächenangaben der Flurstücke sind daher ungenau und stammen tlw. noch aus dem vorletzten 
Jahrhundert. Aus Sicht des ADBV besteht hier Handlungsbedarf in Form einer teilweisen Abmarkung der Umfangsgrenze des 
Planungsgebiets.  

Bei der Erschließung der Baugrundstücke / Gebäude sollten - ggf. in Absprache mit Netzbetreibern - bereits Leerrohre 
(Speedpipes) eingebracht werden, um die Gebäude mit zukunftsfähiger Breitbandtechnik FTTB/FTTH versorgen zu können. 
Eine Förderung über die BayGibitR kommt hier nicht in Betracht. Eine Einbindung in ein Breitbandverfahren ist aber möglich.  

Seitens des Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Bayreuth bestehen keine weiteren Anregungen. Ich möchte Sie 
bitten, uns nach Abschluss des Verfahrens einen rechtskräftigen Bebauungsplan - sehr gerne auch digital - zukommen zu las-
sen. Wir bitten um rechtzeitige Information, falls von Seiten der Stadt Creußen Vermessungsarbeiten betreffend eventueller Zer-
legungen I Grenzermittlungen vorgesehen sind.“ 

 
Sachstand: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und wurden soweit sinnvoll in den 
Textteil übernommen. 
 
Beschluss: 

Die vorgebrachten Hinweise sind zu beachten. Ein Konflikt mit der Bauleitplanung 
bzw. den Festsetzungen des Bebauungsplans liegt nicht vor.  

 
Ja 15 Nein 0 
 

07 Stellungnahme Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, München, vom 
28.01.2021; 
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Sachstand: 
Die Hinweise zur Meldepflicht sind im Textteil unter Ziff. 2.2 „Denkmalschutz“ bereits 
enthalten. Auf dem Planteil sind nur die Festsetzungen aufgeführt. Es bestehen kei-
ne Bedenken und Einwendungen. 

 
Beschluss: 

Der vorgebrachte Hinweis ist zu beachten. Es bestehen keine Einwände. Ein Konflikt 
mit der Bauleitplanung bzw. den Festsetzungen des Bebauungsplans liegt nicht vor. 

 
Ja 15 Nein 0 

 
08 Stellungnahme Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bayreuth vom 

04.03.2021; 
 

 
----- 
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Sachstand: 
Die überplante Fläche ist im rechtswirksamen FNP bereits als Wohnbaufläche dar-
gestellt. 
 
Beschluss: 
Die vorgebrachten Hinweise sind zu beachten. 
Ein Konflikt mit der Bauleitplanung bzw. den Festsetzungen des Bebauungsplans 
verbleibt insofern: In der gemeindlichen Abwägung werden die Belange wie Be-
friedigung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung höher gewichtet als der Belang 
Flächenschutz / Erhalt landwirtschaftlicher Flächen. 
 
Ja 15 Nein 0 

 
09 Stellungnahme Regierung von Oberfranken, Bergamt Nordbayern, Bayreuth, 

vom 04.03.2021; 
 
„… 

 
 
…… 

 
….“ 
 
Beschluss: 
Der vorgebrachte Hinweis ist zu beachten.  
Ein Konflikt mit der Bauleitplanung bzw. den Festsetzungen des Bebauungsplans 
liegt nicht vor. 

 
Ja 15 Nein 0 
 

10 Stellungnahme Staatliches Bauamt Bayreuth vom 22.02.2021; 
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Sachstand: 
Die Hinweise sind zu beachten.  
Es wird ein Immissionsschutz-Gutachten erstellt. Die Ergebnisse dieses Gutach-
tens sind in den Entwurf einzuarbeiten. 
 

 

 
 

Sachstand: 
Die Hinweise werden berücksichtigt. Die Anbauverbotszone von 20 m zur St 2120 
ist bereits im Planteil dargestellt. 
 
Die Hinweise werden berücksichtigt. Weitere Planungen zur neuen Einmündung er-
folgen im Zuge der Erschließungsplanung. Das Staatliche Bauamt ist frühzeitig in 
die Planung einzubeziehen. Eine Kreuzungsvereinbarung ist abzuschließen; eine 
Linksabbiegespur ist erforderlich. 

 
Beschluss: 
Die vorgebrachten Hinweise und Forderungen sind auch bei weiteren Planungen zu 
beachten. Ein Konflikt mit der Bauleitplanung bzw. den Festsetzungen des Bebau-
ungsplans liegt nicht vor. 

 
Ja 14 Nein 0 
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11 Stellungnahme Wasserwirtschaftsamt Hof, vom 05.03.2021; 

 

 

 

 
 
Sachstand: 
Eine druck- und mengenmäßig ausreichende Wasserversorgung ist durch den 
Zweckverband zur Wasserversorgung Creußener Gruppe zu gewährleisten. Ein vier-
ter Tiefbrunnen ist in der Umsetzung. Erforderliche Genehmigungen und Fach-
gutachten sind einzuholen. Die Hinweise zu den Erd- und Tiefbauarbeiten sind zu 
beachten und wurden im Textteil unter Ziff. 2.12 „Erd- und Tiefbauarbeiten“ eingear-
beitet. 
 

 
 
Sachstand: 
Die Hinweise sind zu beachten und sind bereits im Textteil enthalten (Ziff. 2.13). 
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Sachstand: 
In den Antragsunterlagen wurde das neue Wohngebiet „Kapellenberg“ bereits er-
fasst. Die Hinweise sind grundsätzlich zu beachten (siehe Textteil). 
 

 
 

Sachstand: 
Die Hinweise sind zu beachten. Das Landratsamt Bayreuth wurde beteiligt. Der Ab-
gleich mit dem Altlastenkataster am LRA Bayreuth ist somit erfolgt 

 
Beschluss: 
Die vorgebrachten Belange sind zu beachten und wurden unter anderem in die Hin-
weise des Bebauungsplans eingearbeitet. Sie sind auch im Zuge weiterer Planungen 
zu beachten. Eine ausreichende Leistungsfähigkeit der vorhandenen Kanalisation 
sowie die Dichtigkeit der Kanalisation sind, wie ebenso wie die ausreichende Versor-
gung mit Trinkwasser, durch die Stadt Creußen zu gewährleisten. Erforderliche Ge-
nehmigungen und Fachgutachten sind einzuholen. Ein Konflikt mit der Bauleitpla-
nung bzw. den Festsetzungen des Bebauungsplans liegt somit nicht vor. 
 
Ja 15 Nein 0 
 

12 Stellungnahme Bayernwerk Netz GmbH Kulmbach vom 19.02.2021; 
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Sachstand: 
Der Hinweis wird berücksichtigt. Die Bezeichnung „220-kV-Freileitung“ wurde abge-
ändert in „110-kV-Freileitung“. 
 

 
 
Sachstand: 
Die Hinweise zur 20-kV-Freileitung wurden berücksichtigt und unter Ziff. 2.6 „Bau-
beschränkungszonen von Freileitungen“ ergänzt. Die Erdverkabelung soll im Zuge 
der Erschließungsplanung durchgeführt werden. 
 

 
 
Sachstand: 
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Die Hinweise wurden berücksichtigt und unter Ziff. 2.7 „Kabel / Kabelplanungen“ er-
gänzt. 
 

 
 
Sachstand: 
Die Hinweise sind zu beachten und sind im Zuge der Erschließungsplanung 
und -umsetzung zu berücksichtigen. … siehe Beschluss. 
 

 
 

 

 
 
Sachstand: 
Die Hinweise wurden berücksichtigt und unter Ziff. 2.8 „Gasanlagen / Gasplanungen“ 
ergänzt. 
 

 
 
Sachstand: 
Die Hinweise wurden berücksichtigt und unter Ziff. 2.8 „Gasanlagen / Gasplanungen“ 
ergänzt. 
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Beschluss: 
Die angesprochenen Belange werden berücksichtigt. Die Bayernwerk Netz GmbH ist 
frühzeitig zu informieren, der Bestand, die Sicherheit und der Betrieb ihrer Anlagen 
sind zu gewährleisten. Abstimmungen sollen im Zuge der Erschließungsplanung 
und -umsetzung erfolgen. Es ist bei Bedarf eine Fläche für eine Transformatorensta-
tion durch eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit zu sichern.   
Zwischen den vom Stellungnehmenden vertretenen Belangen und der Planung be-
steht kein Konflikt. 
 
Ja 15 Nein 0 

 
13 Stellungnahme PLEDOC GmbH, Essen, vom 22.01.2021; 
 

 
…… 
 

 
 
….. 
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Beschluss: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Belange des Stellungnehmenden 
sind nicht betroffen. 
 
Ja 15 Nein 0 
 

14 Stellungnahme Vodafone GmbH /Vodafone Kabel Deutschland GmbH, Nürn-
berg, vom 17.02.2021; 

 

 
….. 

 
 

 

 
 
 
Sachstand: 
Im Planbereich und daran angrenzend befinden sich Telekommunikationsanlagen 
der Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH. Diese Anlagen sind bei 
der Bauausführung zu schützen bzw. zu sichern; sie dürfen nicht überbaut und vor-
handene Überdeckungen nicht verringert werden. 

 
Beschluss: 
Die vorgebrachten Hinweise sind zu beachten. Im Zuge der Erschließungsplanung 
und –ausführung haben weitere Abstimmungen zu erfolgen. Ein Konflikt mit der Bau-
leitplanung bzw. den Festsetzungen des Bebauungsplans liegt insoweit nicht vor 
 
Ja 15 Nein 0 
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15 Stellungnahme Deutsche Bahn AG, München, vom 23.02.2021; 

 

 
… 

 

 
 
Sachstand: 
Die Hinweise wurden berücksichtigt und im Textteil unter anderem bei Kapitel 
„2.3 Immissionen“ ergänzt. 
 

 
 
Sachstand: 
Die Hinweise werden ggf. im Zuge der Erschließungsplanung berücksichtigt. 
 

 
 
Sachstand: 
Die Hinweise werden ggf. im Zuge der Erschließungsplanung berücksichtigt. Die 
Festsetzung zu Abstandsflächen sind im Vorentwurf enthalten: „Die Abstandsflächen 
der Bayerischen Bauordnung sind einzuhalten.“ (siehe Planteil, textliche Fest-
setzungen, Ziff. 1.3.2). 
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Sachstand: 
Die Hinweise werden berücksichtigt.   
 

    
 
Sachstand:  
Die Hinweise werden im Zuge der Erschließungsplanung soweit möglich berücksich-
tigt. Im Bereich der Bahnanlage wird auf Spielplätze usw. verzichtet. Eine Einfriedung 
zwischen dem Baugebiet und dem öffentlich gewidmeten Feld- und Waldweg auf 
Bahngelände ist nicht sinnvoll. 
 

 
    
Sachstand: 
Die Hinweise werden soweit möglich berücksichtigt.  
Der Feldweg ist als öffentlicher Feld- und Waldweg gewidmet, und liegt außerhalb 
des Geltungsbereiches des Bebauungsplans. Seine Funktion als Fuß- (und Rad-)-
weg soll unverändert beibehalten werden. Es sind keine Photovoltaik- bzw. Solaran-
lagen auf Flächen entlang der Bahnlinie geplant. 
 



Sitzung des Stadtrates Creußen vom 05.07.2021  Seite 49 von 59 
 

 

 
 
Sachstand: 
Die Hinweise wurden berücksichtigt und im Textteil unter anderem bei Kapitel 
„2.3 Immissionen“ ergänzt. Die Hinweise sind ggf. im Zuge Erschließungsplanung zu 
berücksichtigen. 
 

 

 

 
 
Sachstand: 
Die Hinweise sind zu berücksichtigen. 
 

 
 
Sachstand: 
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Die Hinweise werden berücksichtigt. Gutachten zu erforderlichen Lärmschutzmaß-
nahmen, zu Immissionen und möglichen Beeinträchtigungen durch Erschütterungen 
sind beauftragt und werden in den Bebauungsplan eingearbeitet. 
 

 

 
 
Sachstand: 
Die Hinweise werden berücksichtigt. 
 

 
 
Sachstand: 
Die Hinweise werden berücksichtigt. 
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Sachstand: 
Die Hinweise werden berücksichtigt. 
 

 

 
 
Beschluss: 
Die vorgebrachten Hinweise sind zu beachten und wurden in den Textteil der Bau-
leitplanung übernommen. Gutachten zu erforderlichen Lärmschutzmaßnahmen, zu 
Immissionen und möglichen Beeinträchtigungen durch Erschütterungen sind be-
auftragt und werden in den Bebauungsplan eingearbeitet. Ein Konflikt mit der Bauleit-
planung bzw. den Festsetzungen des Bebauungsplans liegt nur insofern vor:  
Der öffentliche Feld- und Waldweg auf Bahngelände (außerhalb des Geltungs-
bereiches des Bebauungsplans) soll unverändert als Fuß- (und Rad-)-weg genutzt 
werden und wird deshalb nicht mit einem Zaun abgetrennt. Hier werden in der ge-
meindlichen Abwägung die in der Stellungnahme vertretenen Belange geringer ge-
wichtet als etwa die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung. 
 
Ja 15 Nein 0 

 
16 Stellungnahme Bund Naturschutz - Kreisgruppe Bayreuth, vom 16.02.2021; 

 

 

 
 
Sachstand: 
Die Anlage von Zisternen zur Regenwassernutzung wird empfohlen.“ (Ziff. 2.7, siehe 
auch 1.12). Weitere Ansätze können im Zuge der Erschließungsplanung behandelt 
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werden. Eine Festsetzung zu Zisternen, die dann auch überwacht werden müsste, ist 
nicht gewollt. 
 
Ein Hinweis auf den gewünschten Verzicht auf Schottergärten ist im Bebauungsplan 
enthalten; ein Verbot von Schottergärten durch Festsetzung wird nicht aktuell ge-
wünscht, da dies Kontrollen erfordern würde und möglicherweise Rechtsstreitigkeiten 
zur Folge hätte. Die Verwaltung prüft ob Schottergärten nach aktuellem Rechtstand 
nicht schon verboten sind.   
Versiegelung siehe unten.  
 

 

 
 
Sachstand: 
Aus dem Vorentwurf des Bebauungsplans vom 07. Dezember 2020: Festset-
zung 1.3.1: „Garagen, Carports und Nebengebäude sind auch außerhalb der Baugrenzen 

zulässig. …“. Damit sollen auch Grenzgaragen und Mülltonnenhäuschen grund-
sätzlich unter bestimmten Voraussetzungen möglich sein. 
 

 
 
Sachstand: 
Bei einer extensiven Dachbegrünung ist eine Bewässerung in der Regel nur in der 
Anwuchs- und Entwicklungsphase nach der Pflanzung in den ersten Monaten not-
wendig.  
Umfangreiche Begrünungen sind unter Ziff. 1.16 Bepflanzung - öffentliche Flächen 
(u. a. Heckenpflanzung zur Ortsrandeingrünung) und 1.17 Bepflanzung - private Flä-
chen, sowie bei den Ausgleichsflächen festgesetzt. Zudem werde unter 2.16 im Text-
teil „weitere Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft“ im Interesse des Ortsbildes empfohlen. 
Die Versiegelung von Flächen auf das notwendige Mindestmaß ist bereits unter Ziff. 
1.12 festgesetzt: „Fußwege, wenig befahrene Fahrspuren, Garagenvorplätze und 
Stellplätze sind nur im unbedingt notwendigen Umfang zu befestigen. Hierfür sind 
versickerungsfähige Beläge zu verwenden  ...“ (siehe Auszug aus den Festsetzun-
gen) 
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Festsetzungen und Hinweise im Entwurf: 

               
 

Sachstand: 
Eine Fassadenbegrünung wird unter Ziff. 1.18 festgesetzt: „Bei mehr als 30 m² 
fensterloser Fassadenfläche ist eine Fassadenbegrünung zum Schutz der Fassade 
und zur Unterstützung der Begrünung des Baugebiets anzubringen. (…)“. Weitere 
Vorgaben für die Fassadengestaltung greifen zu sehr in Eigentumsrechte ein. 
 
Eine Verpflichtung für PV Anlagen auf Dächern wird auf Wunsch des Stadtrates 
nicht festgesetzt. Die Regelung der Nutzung regenerativer Energien über Fest-
setzungen und deren Kontrolle bedeutet einen unverhältnismäßigen Aufwand, eine 
Regelung wäre hier über Steuern / Förderung und damit den Preis wesentlich einfa-
cher und mit weniger Eingriffen in die Rechte der Bewohner verbunden.  
 
Aus städtebaulichen  Gründen wird eine Firstrichtung parallel zu mindestens einer 
Parzellengrenze, idealerweise parallel oder rechtwinklig zum Straßenrand empfoh-
len. Dieser Hinweis unter Ziff. 2.10 soll auf die Bedeutung eines harmonischen Sied-
lungsbildes durch Vermeidung von Gebäuden, die schräg zur Straße stehen, hinwei-
sen, verhindert aber nicht die Ausrichtung der Dachflächen zur Sonne hin und er-
möglicht somit die Nutzung von PV-Anlagen. Eine festgesetzte Firstrichtung hinge-
gen verhindert möglicherweise innovative neue Lösungen zur Nutzung der Sonnen-
energie. Zur Klarstellung der Intentionen wurde der Hinweis zum Thema im Textteil 
wie folgt umformuliert: 
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….“ 
 
Sachstand: 
Zur Richtigstellung: Die biotopkartierte Fläche mit der Nr. 6135-0111-001 liegt zwar 
teilweise im Geltungsbereich, es erfolgen hier jedoch keine Eingriffe – der Bestand 
bleibt unverändert erhalten und wird als „Grünfläche“ festgesetzt. Grundsätzlich sind 
nach dem Bayerischen Leitfaden zu Eingriffsregelung Grünflächen nicht als Eingriffs-
flächen zu werten.  
Der Abstand der Baugrenze bis zum Gehölzbestand von 25 m (Anbauverbotszone 
Baumbestand) im nördlichen Geltungsbereich ist ausreichend groß.  
Der Abstand der Baugrenze zur Bahnlinie beträgt im Süden ca. 30 m.  
„Anbauverbotszone“ bedeutet nur: Hier darf nichts gebaut werden. Die grünen Flä-
chen sind als „Grünfläche“ festgesetzt, große Bereiche davon sogar als „Ausgleichs-
fläche“ mit festgesetzten Maßnahmen zur naturnahen Gestaltung und können als 
Pufferflächen dienen. 
Die vorhandenen Gehölzbestände im Westen und entlang der Bahnlinie werden 
durch naturnahe Anpflanzungen auf Ausgleichsflächen ergänzt und aufgewertet.  
Entlang der Grünflächen und Ausgleichsflächen ist ein Pflegeweg zwingend er-
forderlich. Zur Sicherung der Ausgleichsflächen (nicht nur während der Bauzeit) ist in 
der Regel eine Einzäunung erforderlich.  
Der Lärmschutz wird durch Gutachten geprüft und die Vorgaben des Gutachtens in 
den Bebauungsplan eingearbeitet. 

 
Beschluss: 

Die vorgebrachten Belange sind grundsätzlich zu beachten, die Hinweise werden so 
weit möglich in den Festsetzungen, Hinweisen und im Textteil des Bebauungsplans 
und der Flächennutzungsplan-Änderung berücksichtigt.   

Ein Konflikt mit der Bauleitplanung bzw. den Festsetzungen des Bebauungsplans 
verbleibt 

• in Bezug auf die verpflichtende Nutzung regenerativer Energien; 

• in Bezug auf die Festsetzung verpflichtender Zisternen; 

• in Bezug auf das Verbot von Schottergärten durch Festsetzung; 

• in Bezug auf die Festsetzung verpflichtender Sonnenkollektoren; 

• in Bezug auf die Festsetzungen zu Eingrünung, Begrünung, sowie zu Dachflä-
chengestaltung und –ausrichtung und zur Fassadengestaltung; 

hier werden in der gemeindlichen Abwägung Belange wie die Rechte und Wohn-
bedürfnisse der Bevölkerung höher gewichtet als die verbleibenden Beeinträchtigun-
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gen etwa des Belanges (Klima- /) Naturschutz, beziehungsweise es werden Fest-
setzungen, die nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand kontrolliert wer-
den können, für nicht sinnvoll gehalten. 
 
Ja 15 Nein 0 
 

16 Stellungnahme Bayerischer Bauernverband, Geschäftsstelle Bayreuth, vom 
24.02.2021; 

 

 

 
Sachstand: 
Der Verlust landwirtschaftlicher Flächen und die teilweise Flächenversiegelung sind 
nicht ausgleichbar. Die überplante Fläche ist im rechtswirksamen Flächennutzungs-
plan (FNP) nicht als Flächen für die Landwirtschaft, sondern als Wohnbaufläche dar-
gestellt. 
 
Beschluss: 
Die vorgebrachten Hinweise sind zu beachten. Eine vorrangige Innenentwicklung ist 
gewünscht und soll auch weiterhin von der Verwaltung vorangetrieben werden.  
Ein Konflikt der vertretenen Belange mit der Bauleitplanung bzw. den Festsetzungen 
des Bebauungsplans liegt vor in Bezug auf den Verlust landwirtschaftlich genutzter 
Flächen. Hier werden in der gemeindlichen Abwägung Belange wie die Wohn-
bedürfnisse der Bevölkerung höher gewichtet als die Beeinträchtigungen der Belan-
ge Landwirtschaft und (Klima- /) Naturschutz. 
 
Ja 15 Nein 0 
 
 

B.  Abwägung Einwendungen und Hinweise von Bürgern im Zuge der frühzeitigen 
Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 3 Abs. 1 BauGB); 

 
18 Schreiben Anwohner und Anlieger am Baugebiet vom 23.02.2021; 

 
…. 

 
…. 
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Sachstand: 
Der Spielplatz wird aus dem Entwurf gestrichen, es wird „Wohnbaufläche“ festge-
setzt. 
 
Ausschnitt aus Vorentwurf  Ausschnitt aus Entwurf 

              
 

 

 
 
Sachstand:  
Die Abstandsflächen gemäß der Bayerischen Bauordnung sind einzuhalten, auch die 
Baugrenze lässt (schon im Vorentwurf) eine Grenzbebauung in Richtung bestehen-
der Bebauung nicht zu. Trotz mit Planzeichen festgesetzter Baugrenzen sind immer 
die Mindest-Abstandsflächen der Bayerischen Bauordnung einzuhalten. Der Flä-
chennutzungsplan ist grundsätzlich nicht parzellenscharf, Abweichungen sind in 
Grenzen möglich. Der vorliegende Bebauungsplan ist aus dem rechtswirksamen Flä-
chennutzungsplan entwickelt. 

 
Beschluss: 
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Die vorgebrachten Belange sind grundsätzlich mit den im Sachstand genannten 
Richtigstellungen zu beachten, die Anliegen, Hinweise und Informationen werden in 
den Festsetzungen, Hinweisen und im Textteil des Bebauungsplans und der Flä-
chennutzungsplan-Änderung, sowie der Erschließungsplanung soweit möglich be-
rücksichtigt.   
Ein Konflikt mit der Bauleitplanung bzw. den Festsetzungen des Bebauungsplans 
verbleibt bei der Bebauung von Parzelle 48. Hier werden im aktuellen Planungsstand 
die gleichen Vorgaben und Abstände wie im übrigen Baugebiet eingehalten.  
In der gemeindlichen Abwägung werden die Belange wie Befriedigung der Wohn-
bedürfnisse der Bevölkerung höher gewichtet als die verbleibenden Beeinträchtigun-
gen der in der Stellungnahme vertretenen Belange 
 
Ja 15 Nein 0 
 

19 Schreiben Grundstückseigentümerin im Baugebiet vom 25.02.2021; 
 

 

 
 
Sachstand: 
Die Nutzungsschablone wurde im Entwurf ergänzt. 
 

 
 
Sachstand: 
Der Einwand wurde soweit möglich im Entwurf berücksichtigt. 
 

 
 
Sachstand: 
Eine Rückfrage beim Landratsamt Bayreuth, Bereich Abfallwirtschaft-Abfallrecht, er-
brachte folgende Antwort: 
„Nach DGUV Regel 114 601 Branche Abfallwirtschaft Teil I: Abfallsammlung sind 
Rückwärtsfahrten, (…) zu vermeiden. Aufgrund dieser Tatsache ist die neue Schaf-
fung einer gefährlichen Arbeitssituation, sprich Rückwärtsfahrt, nicht sachdienlich. …“ 
(Mail vom 08.03.2021) – siehe auch oben Stellungnahme Nr. Fehler! Verweisquelle k
onnte nicht gefunden werden.a-II. 
Der Sammelplatz wird – den Normen und Unfallverhütungsvorschriften entsprechend 
- auch weiterhin im Entwurf dargestellt. 
 



Sitzung des Stadtrates Creußen vom 05.07.2021  Seite 58 von 59 
 

 

          
 

Beschluss: 
Die vorgebrachten Belange sind grundsätzlich mit den im Sachstand genannten 
Richtigstellungen zu beachten, die Anliegen, Hinweise und Informationen werden in 
den Festsetzungen, Hinweisen und im Textteil des Bebauungsplans und der Flä-
chennutzungsplan-Änderung, sowie der Erschließungsplanung soweit möglich be-
rücksichtigt.   
Ein Konflikt der Einwände der Stellungnehmenden mit der Bauleitplanung bzw. den 
Festsetzungen des Bebauungsplans verbleibt bei dem Erfordernis des Mülltonnen-
Sammelplatzes:   
Hier sind Normen und Unfallverhütungsvorschriften (Berufsgenossenschaft …) zur 
Sicherheit der Fußgänger zu Grunde zu legen und werden hier höher gewichtet, als 
die in der Stellungnahme vertretenen Belange. 
 
Ja 15 Nein 0 

 
C. Billigungs- und Auslegungsbeschluss; 

Der Stadtrat billigt den Entwurf des qualifizierten Bebauungsplanes mit integrierter 

Grünordnung für das Allgemeine Wohngebiet „Kapellenberg“ in Creußen unter 

Berücksichtigung der im Zuge der Beteiligung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 

gefassten Beschlüsse, jeweils in der Fassung vom 05.07.2021. Die Verwaltung wird 

beauftragt, das weitere Verfahren gemäß BauGB nach Einarbeitung des 

Immissionsschutz- und Erschütterungsgutachtens durchzuführen.   

 
Ja 15 Nein 0   

 
84. Bauleitplanung Gemeinde Speichersdorf; Aufstellung vorhabenbezogener 

Bebauungsplan Nr. 54 "SO-Bürgersolarpark Speichersdorf“; Beteiligung 
als Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 
BauGB; 

 

Beschluss: 

Der Stadtrat nimmt Kenntnis vom Inhalt der Beschlussvorlage der Verwaltung vom 
17.06.2021 sowie vom Inhalt des Schreibens der Gemeinde Speichersdorf vom 
11.06.2021 nebst dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 54 „SO – Bürgersolarpark 
Speichersdorf“. Belange der Stadt Creußen werden durch die Planung nicht berührt. Be-
absichtigte oder bereits eingeleitete Planungen und sonstige Maßnahmen, die für die städ-
tebauliche Entwicklung und Ordnung des Plangebiets von Bedeutung sind, liegen nicht 
vor. Einwendungen werden nicht erhoben. 
 
Ja 13 Nein 0   
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85. Anfragen und Bekanntgaben am Ende der öffentlichen Sitzung; 
 

Es liegen keine Anfragen und Bekanntgaben vor. 
 

NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG 
 

 
Gegen die Protokolle der Sitzung vom 10.05.2021 und 14.06.2021 werden keine Einwen-
dungen erhoben. Diese gelten somit als genehmigt. 
 
Damit sind alle Beratungspunkte der Sitzung behandelt und Erster Bürgermeister Martin 
Dannhäußer schließt die Sitzung.  
 
 
 
 

Martin Dannhäußer   Gerhard Küffner 
Erster Bürgermeister   Protokollführer 

 


